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1. Amtlicher Teil

1.1. Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Neuhaus am Rennweg

Durch Rechtsvorschrift angeordnete öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachungen der Stadt 
Neuhaus am Rennweg werden gemäß § 27a Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) 
zusätzlich im Internet auf der Internetseite der Stadt Neuhaus am Rennweg unter

www.neuhaus-am-rennweg.de
zugänglich gemacht.

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der 
Stadt Neuhaus am Rennweg

1.
In der Stadt Neuhaus am Rennweg wird am 26. Mai 2024 ein 
hauptamtlicher Bürgermeister gewählt.
Zum hauptamtlichen Bürgermeister, der als Beamter auf Zeit auf 
die Dauer von sechs Jahren gewählt wird, ist jeder Wahlberech-
tigte im Sinne der §§ 1 und 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz 
(ThürKWG) wählbar, der am Wahltag das 18. Lebensjahr voll-
endet hat. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, sind unter den-
selben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche. 
Nicht wählbar ist, wer am Wahltag das 65. Lebensjahr vollendet 
hat. Zum hauptamtlichen Bürgermeister kann auch ein Bewerber 
gewählt werden, der zur Zeit der Wahl seinen Aufenthalt nicht in 
der Stadt Neuhaus am Rennweg hat.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer 
nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und 
der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist zum Bürger-
meister nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche Eignung 
für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewer-
ber für das Amt des Bürgermeisters hat für die Zulassung zur 
Wahl gegenüber der Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Renn-
weg eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als 
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministeri-
um für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder 
Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er 
muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der erforderli-
chen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für Verfassungs-
schutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden ist 
und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis 
nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht 
fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wähler-
gruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-

halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von min-
destens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so 
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, 
der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftragter und 
nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unter-
zeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thürin-
ger Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzu-
geben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 
des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können 
durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags gegenüber der Wahlleiterin der Stadt Neuhaus 
am Rennweg abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
(ThürKWO) enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-

ters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums 
und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anla-
ge beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,
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vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlbe-
rechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wähler-
gruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften 
von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Stadtratsmitglieder 
zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner 
zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahl-
vorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im 
Stadtratrat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen 
Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer 
der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzel-
nen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürf-
te, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Sonneberg in dem die Stadt liegt, oder im Stadtrat 
vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine von der Wahlleiterin bei der Stadtverwaltung 
Neuhaus am Rennweg bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird von der Wahlleiterin der Stadt 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-
ten der Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg

montags 7.00 bis 15.30 Uhr
dienstags 7.00 bis 15.30 Uhr
mittwochs 7.00 bis 15.30 Uhr
donnerstags 7.00 bis 18.00 Uhr
freitags 7.00 bis 12.00 Uhr
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 022, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg 
aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die 
Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Un-
terstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für 
sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Ein-
tragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Voraus-
setzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl 
sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine 
andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahl-
vorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Un-
terschriften können nicht zurückgenommen werden.

3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die er-
forderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag 
ebenfalls von der Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg 
mit einer Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschrif-
ten (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen 
unter 3.3 gelten entsprechend.

4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der 
Wahlleiterin der der Stadt Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 
2, 98724 Neuhaus am Rennweg einzureichen. Eingereichte 
Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

d) eine Bescheinigung der Gemeinde seiner Hauptwohnung 
über die Wählbarkeit nach dem Muster der Anlage 22 zur 
ThürKWO, wenn die Hauptwohnung nicht in der Gemeinde 
ist, in der er sich bewirbt.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen Wahlberechtig-
ten tragen, wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
100 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister als 
Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschriften erfor-
derlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.
Zusätzlich ist eine Bescheinigung der Gemeinde seiner Haupt-
wohnung über die Wählbarkeit nach dem Muster der Anlage 22 
zur ThürKWO beizufügen, wenn die Hauptwohnung nicht in der 
Gemeinde ist, in der er sich bewirbt.

2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzu-
reichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber der Wahlleiterin der 
Stadt an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlleiterin ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; 
sie gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches (StGB).

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Sonneberg oder im Stadtrat der Stadt 
Neuhaus am Rennweg vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Stadt-
ratsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 80 Unterschriften).

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Stadtrat 
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Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 20 (zwan-
zig) Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer 
Reihenfolge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens 
sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im 
Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem 
Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustim-
mung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe 
als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeich-
nung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterschei-
dung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien 
oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die 
Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf 
nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunter-
zeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für 
ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber der Wahlleiterin 
abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 

durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbe-
werbers zurückgenommen werden.

5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt.

6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahlleiterin 
der Stadt Neuhaus am Rennweg unverzüglich auf Mängel über-
prüft und die Beauftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge 
müssen spätestens am 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. 
Am 23. April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt Neuhaus am 
Rennweg zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahl-
vorschläge den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber 
oder verliert er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvor-
schlages, aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.

7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Neuhaus am Rennweg, den 26.02.2024
Silke Kümmerling
Wahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl der Stadtratsmitglieder

1.
In der Stadt Neuhaus am Rennweg sind am 26. Mai 2024 20 
(zwanzig) Stadtratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Stadtratsmitglieds sind Wahlberech-
tigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben (§ 
12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 
ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die Staats-
angehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei 
Monaten ihren Aufenthalt in der Stadt haben; der Aufenthalt in 
der Stadt wird vermutet, wenn die Person in der Stadt gemeldet 
ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne 
des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).

1.1
Für die Wahl der Stadtratsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen wird hiermit aufgefordert.
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Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.

4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber der Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am 
Rennweg erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustim-
mung der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der 
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg, Markstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg einzureichen. Eingereichte Wahl-
vorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner 
des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Stadtrats-
mitglieder zu wählen sind.

7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahlleiterin 
der Stadt Neuhaus am Rennweg unverzüglich auf Mängel über-
prüft und die Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 
22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen 
Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge inso-
weit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod 
oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Perso-
nen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbe-
werber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. 
April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt zusammen und be-
schließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.

8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Neuhaus am Rennweg, den 26.02.2024
Silke Kümmerling
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters für den 
Ortsteil Lichte der Stadt Neuhaus am Rennweg

1.
In dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung Lichte der Stadt Neuhaus 
am Rennweg wird am 26. Mai 2024 ein Ortsteilbürgermeister als 
Ehrenbeamter der Stadt gewählt.
Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen 
Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat; der Aufent-
halt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird vermutet, wenn 
die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteilverfassung gemel-

der Versammlung gegenüber der Wahlleiterin an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt 
war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-
nen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlleiterin 
ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zu-
ständig; sie gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 
156 des Strafgesetzbuches (StGB).

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Sonneberg oder im Stadtrat der Stadt 
Neuhaus am Rennweg vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Stadt-
ratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt achtzig Unterschriften).

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Stadtrat 
vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlbe-
rechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wähler-
gruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften 
von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Stadtratsmitglieder 
zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner 
zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahl-
vorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im 
Stadtrat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen 
Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer 
der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzel-
nen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürf-
te, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Sonneberg oder im Stadtrat vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine von der Wahlleiterin bei der Stadtverwaltung 
Neuhaus am Rennweg bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird von der Wahlleiterin der Stadt 
Neuhaus am Rennweg mit dem Wahlvorschlag verbunden und 
unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während der 
üblichen Dienstzeiten der Stadtverwaltung Neuhaus am Renn-
weg, Markstraße 2, 98724 Neuhaus am Rennweg

montags 7.00 bis 15.30 Uhr
dienstags 7.00 bis 15.30 Uhr
mittwochs 7.00 bis 15.30 Uhr
donnerstags 7.00 bis 18.00 Uhr
freitags 7.00 bis 12.00 Uhr
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 0.22, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimm-
ten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahl-
berechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 



Stadtkurier Neuhaus - 6 - Nr. 2/2024

1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines StelIvertre-

ters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen Wahlberechtig-
ten tragen,wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, insgesamt 
40 (vierzig) Unterschriften. Bewirbt sich der bisherige Ortsteilbür-
germeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunter-
schriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6 a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.

2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzu-
reichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber der Wahlleiterin der 
Stadt an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlleiterin der 

det ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne 
des Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für eine 
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber 
für das Amt des Ortsteilbürgermeisters hat für die Zulassung zur 
Wahl gegenüber der Wahlleiterin der Gemeinde eine schriftliche 
Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder 
inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbeson-
dere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die Eignung 
für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 
Satz 3 ThürKWG).

1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters können 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wäh-
lergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von min-
destens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber der Wahlleiterin 
der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.



Stadtkurier Neuhaus - 7 - Nr. 2/2024

3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls von der Wahlleiterin der Stadt mit einer Liste zur 
Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7 a zur 
ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten 
entsprechend.

4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der 
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg einzureichen. Eingereichte Wahl-
vorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbe-
werbers zurückgenommen werden.

5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt.

6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahlleiterin 
der Stadt unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel 
zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens 
am 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 23. April 2024 
tritt der Wahlausschuss der Stadt zusammen und beschließt, 
ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung 
gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen 
sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der 
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.

7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle  
Geschlechter.

Neuhaus am Rennweg, den 26.02.2024
Silke Kümmerling
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder für den Ortsteil 
Lichte der Stadt Neuhaus am Rennweg

1.
Im Ortsteil Lichte der Stadt Neuhaus am Rennweg sind am  
26. Mai 2024 8 (acht) Ortsteilratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitglieds sind Wahlberech-
tigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben  
(§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 
und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens 
drei Monaten ihren Aufenthalt im Ortsteil haben; der Aufenthalt im 
Ortsteil wird vermutet, wenn die Person im Gebiet des Ortsteils 
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im 
Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:

Stadt ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; sie gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des 
§ 156 des Strafgesetzbuches (StGB).

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder im Orts-
teilrat vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen Wahlbe-
rechtigten unterstützt werden wie Ortsteilratsmitglieder zu wäh-
len sind (insgesamt 32 Unterschriften).

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, im Stadt-
rat oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Orts-
teilratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 32 Unterschriften). 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ortsteilrat, im 
Stadtrat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen 
Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer 
der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzel-
nen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürf-
te, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder Ortsteilrat vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine von der Wahlleiterin bei der Stadtverwaltung 
Neuhaus am Rennweg bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird von der Wahlleiterin der Stadt 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-
ten der Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg von

montags 7.00 bis 15.30 Uhr
dienstags 7.00 bis 15.30 Uhr
mittwochs 7.00 bis 15.30 Uhr
donnerstags 7.00 bis 18.00 Uhr
freitags 7.00 bis 12.00 Uhr
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 0.22 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimm-
ten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahl-
berechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl 
sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine 
andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahl-
vorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Un-
terschriften können nicht zurückgenommen werden.
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2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber der Wahlleiterin an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt 
war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-
nen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlleiterin 
ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zu-
ständig; sie gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des  
§ 156 des Strafgesetzbuches (StGB).

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat der Stadt Neu-
haus am Rennweg oder im Ortsteilrat vertreten sind, müssen 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
zweiunddreißig Unterschriften).

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, Stadtrat oder 
Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschrif-
ten von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Ortsteilratsmit-
glieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit 
im Ortsteilrat, Stadtrat oder im Kreistag aufgrund desselben ge-
meinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder 
wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eige-
nen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschrif-
ten bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder im Ortsteilrat 
vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine von der Wahlleiterin bei der Stadtverwaltung 
Neuhaus am Rennweg bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird von der Wahlleiterin der Stadt 

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).

1.1
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder 
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 16 (sechs-
zehn) Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer 
Reihenfolge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens 
sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im 
Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem 
Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustim-
mung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe 
als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeich-
nung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterschei-
dung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien 
oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die 
Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf 
nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunter-
zeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für 
ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber der Wahlleiterin 
abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.
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nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Neuhaus am Rennweg, den 26.02.2024
Silke Kümmerling
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters für den 
Ortsteil Piesau der Stadt Neuhaus am Rennweg

1.
In dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung Piesau der Stadt Neuhaus 
am Rennweg wird am 26. Mai 2024 ein Ortsteilbürgermeister als 
Ehrenbeamter der Stadt gewählt.
Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen 
Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat; der Aufent-
halt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird vermutet, wenn 
die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteilverfassung gemel-
det ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne 
des Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für eine 
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber 
für das Amt des Ortsteilbürgermeisters hat für die Zulassung zur 
Wahl gegenüber der Wahlleiterin der Gemeinde eine schriftliche 
Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder 
inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbeson-
dere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die Eignung 
für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 
Satz 3 ThürKWG).

1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters können 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wäh-
lergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 

Neuhaus am Rennweg mit dem Wahlvorschlag verbunden und 
unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während der 
üblichen Dienstzeiten der Stadtverwaltung Neuhaus am Renn-
weg, Marktstraße 2, 98724 Neuhaus am Rennweg

montags 7.00 bis 15.30 Uhr
dienstags 7.00 bis 15.30 Uhr
mittwochs 7.00 bis 15.30 Uhr
donnerstags 7.00 bis 18.00 Uhr
freitags 7.00 bis 12.00 Uhr
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 0.22, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimm-
ten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahl-
berechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.

4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber der Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am 
Rennweg erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustim-
mung der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der 
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg einzureichen. Eingereichte Wahl-
vorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner 
des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ortsteilrats-
mitglieder zu wählen sind.

7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahlleiterin 
der Stadt Neuhaus am Rennweg unverzüglich auf Mängel über-
prüft und die Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 
22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen 
Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge inso-
weit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod 
oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Perso-
nen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbe-
werber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. 
April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt zusammen und be-
schließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.

8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
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die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.

2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzu-
reichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber der Wahlleiterin der 
Stadt an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlleiterin der 
Stadt ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; sie gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des 
§ 156 des Strafgesetzbuches (StGB).

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder im Orts-
teilrat vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen Wahlbe-
rechtigten unterstützt werden wie Ortsteilratsmitglieder zu wäh-
len sind (insgesamt 24 Unterschriften).

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, im Stadt-
rat oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Orts-
teilratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschriften). 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ortsteilrat, im 
Stadtrat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen 
Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer 
der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzel-
nen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürf-
te, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder Ortsteilrat vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine von der Wahlleiterin bei der Stadtverwaltung 
Neuhaus am Rennweg bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird von der Wahlleiterin der Stadt 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-

Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von min-
destens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber der Wahlleiterin 
der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines StelIvertre-

ters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen Wahlberechtig-
ten tragen, wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, insgesamt 
30 (dreißig) Unterschriften. Bewirbt sich der bisherige Ortsteil-
bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsun-
terschriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6 a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
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Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder für den Ortsteil 
Piesau der Stadt Neuhaus am Rennweg

1.
Im Ortsteil Piesau der Stadt Neuhaus am Rennweg sind am 26. 
Mai 2024 6 (sechs) Ortsteilratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitglieds sind Wahlberech-
tigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben (§ 
12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 
ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die Staats-
angehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei 
Monaten ihren Aufenthalt im Ortsteil haben; der Aufenthalt im 
Ortsteil wird vermutet, wenn die Person im Gebiet des Ortsteils 
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im 
Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).

1.1
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder 
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 (zwölf) 
Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihen-
folge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie 
ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahl-
vorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht 
Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber der Wahlleiterin 
abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,

ten der Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg von

montags 7.00 bis 15.30 Uhr
dienstags 7.00 bis 15.30 Uhr
mittwochs 7.00 bis 15.30 Uhr
donnerstags 7.00 bis 18.00 Uhr
freitags 7.00 bis 12.00 Uhr
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 0.22 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimm-
ten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahl-
berechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl 
sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine 
andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahl-
vorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Un-
terschriften können nicht zurückgenommen werden.

3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls von der Wahlleiterin der Stadt mit einer Liste zur 
Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7 a zur 
ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten 
entsprechend.

4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der 
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg einzureichen. Eingereichte Wahl-
vorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbe-
werbers zurückgenommen werden.

5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt.

6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahlleiterin der 
Stadt unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder 
die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 22. April 2024 
bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 23. April 2024 tritt der Wahlaus-
schuss der Stadt zusammen und beschließt, ob die eingereichten 
Wahlvorschläge den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderun-
gen entsprechen und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber 
oder verliert er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvor-
schlages, aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.

7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Neuhaus am Rennweg, den 26.02.2024
Silke Kümmerling
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg
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tag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder im Ortsteilrat 
vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine von der Wahlleiterin bei der Stadtverwaltung 
Neuhaus am Rennweg bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird von der Wahlleiterin der Stadt 
Neuhaus am Rennweg mit dem Wahlvorschlag verbunden und 
unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während der 
üblichen Dienstzeiten der Stadtverwaltung Neuhaus am Renn-
weg, Marktstraße 2, 98724 Neuhaus am Rennweg

montags 7.00 bis 15.30 Uhr
dienstags 7.00 bis 15.30 Uhr
mittwochs 7.00 bis 15.30 Uhr
donnerstags 7.00 bis 18.00 Uhr
freitags 7.00 bis 12.00 Uhr
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 0.22, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimm-
ten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahl-
berechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.

4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber der Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am 
Rennweg erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustim-
mung der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der 
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg einzureichen. Eingereichte Wahl-
vorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner 
des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ortsteilrats-
mitglieder zu wählen sind.

7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahlleiterin 
der Stadt Neuhaus am Rennweg unverzüglich auf Mängel über-

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 
Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber der Wahlleiterin an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt 
war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-
nen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlleiterin 
ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zu-
ständig; sie gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des  
§ 156 des Strafgesetzbuches (StGB).

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat der Stadt Neu-
haus am Rennweg oder im Ortsteilrat vertreten sind, müssen 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
vierundzwanzig Unterschriften).

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, Stadtrat oder 
Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschrif-
ten von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Ortsteilratsmit-
glieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit 
im Ortsteilrat, Stadtrat oder im Kreistag aufgrund desselben ge-
meinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder 
wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eige-
nen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschrif-
ten bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
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dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbeson-
dere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die Eignung 
für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 
Satz 3 ThürKWG).

1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters können 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wäh-
lergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von min-
destens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber der Wahlleiterin 
der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines StelIvertre-

ters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

prüft und die Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 
22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen 
Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge inso-
weit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod 
oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Perso-
nen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbe-
werber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. 
April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt zusammen und be-
schließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.

8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Neuhaus am Rennweg, den 26.02.2024
Silke Kümmerling
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters für den 
Ortsteil Scheibe-Alsbach der Stadt Neuhaus am 
Rennweg

1.
In dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung Scheibe-Alsbach der Stadt 
Neuhaus am Rennweg wird am 26. Mai 2024 ein Ortsteilbürger-
meister als Ehrenbeamter der Stadt gewählt.
Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen 
Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat; der Aufent-
halt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird vermutet, wenn 
die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteilverfassung gemel-
det ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne 
des Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für eine 
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber 
für das Amt des Ortsteilbürgermeisters hat für die Zulassung zur 
Wahl gegenüber der Wahlleiterin der Gemeinde eine schriftliche 
Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder 
inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
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brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder Ortsteilrat vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine von der Wahlleiterin bei der Stadtverwaltung 
Neuhaus am Rennweg bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird von der Wahlleiterin der Stadt 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-
ten der Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg von

montags 7.00 bis 15.30 Uhr
dienstags 7.00 bis 15.30 Uhr
mittwochs 7.00 bis 15.30 Uhr
donnerstags 7.00 bis 18.00 Uhr
freitags 7.00 bis 12.00 Uhr
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 0.22 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimm-
ten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahl-
berechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl 
sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine 
andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahl-
vorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Un-
terschriften können nicht zurückgenommen werden.

3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls von der Wahlleiterin der Stadt mit einer Liste zur 
Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7 a zur 
ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten 
entsprechend.

4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der 
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg einzureichen. Eingereichte Wahl-
vorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbe-
werbers zurückgenommen werden.

5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt.

6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahlleiterin 
der Stadt unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel 
zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens 
am 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 23. April 2024 
tritt der Wahlausschuss der Stadt zusammen und beschließt, 

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen Wahlberechtig-
ten tragen,wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, insgesamt 
30 (dreißig) Unterschriften. Bewirbt sich der bisherige Ortsteil-
bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsun-
terschriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6 a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.

2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzu-
reichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber der Wahlleiterin der 
Stadt an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlleiterin der 
Stadt ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; sie gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des 
§ 156 des Strafgesetzbuches (StGB).

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder im Orts-
teilrat vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen Wahlbe-
rechtigten unterstützt werden wie Ortsteilratsmitglieder zu wäh-
len sind (insgesamt 24 Unterschriften).

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, im Stadt-
rat oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Orts-
teilratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschriften). 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ortsteilrat, im 
Stadtrat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen 
Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer 
der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzel-
nen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürf-
te, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
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Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber der Wahlleiterin 
abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber der Wahlleiterin an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt 
war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-
nen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlleiterin 
ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zu-
ständig; sie gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des  
§ 156 des Strafgesetzbuches (StGB).

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 

ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung 
gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen 
sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der 
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.

7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Neuhaus am Rennweg, den 26.02.2024
Silke Kümmerling
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder für den Ortsteil 
Scheibe-Alsbach der Stadt Neuhaus am Rennweg

1.
Im Ortsteil Scheibe-Alsbach der Stadt Neuhaus am Rennweg 
sind am 26. Mai 2024 6 (sechs) Ortsteilratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitglieds sind Wahlberech-
tigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben  
(§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 
und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens 
drei Monaten ihren Aufenthalt im Ortsteil haben; der Aufenthalt im 
Ortsteil wird vermutet, wenn die Person im Gebiet des Ortsteils 
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im 
Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).

1.1
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder 
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 (zwölf) 
Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihen-
folge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie 
ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahl-
vorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht 
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mung der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der 
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg einzureichen. Eingereichte Wahl-
vorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner 
des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ortsteilrats-
mitglieder zu wählen sind.

7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahlleiterin 
der Stadt Neuhaus am Rennweg unverzüglich auf Mängel über-
prüft und die Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 
22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen 
Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge inso-
weit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod 
oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Perso-
nen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbe-
werber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. 
April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt zusammen und be-
schließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.

8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Neuhaus am Rennweg, den 26.02.2024
Silke Kümmerling
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters für den 
Ortsteil Siegmundsburg der Stadt Neuhaus am 
Rennweg

1.
In dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung Siegmundsburg der Stadt 
Neuhaus am Rennweg wird am 26. Mai 2024 ein Ortsteilbürger-
meister als Ehrenbeamter der Stadt gewählt.
Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen 
Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat; der Aufent-
halt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird vermutet, wenn 
die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteilverfassung gemel-
det ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne 
des Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:

Kreistag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat der Stadt Neu-
haus am Rennweg oder im Ortsteilrat vertreten sind, müssen 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
vierundzwanzig Unterschriften).

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, Stadtrat oder 
Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschrif-
ten von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Ortsteilratsmit-
glieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit 
im Ortsteilrat, Stadtrat oder im Kreistag aufgrund desselben ge-
meinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder 
wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eige-
nen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschrif-
ten bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder im Ortsteilrat 
vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine von der Wahlleiterin bei der Stadtverwaltung 
Neuhaus am Rennweg bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird von der Wahlleiterin der Stadt 
Neuhaus am Rennweg mit dem Wahlvorschlag verbunden und 
unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während der 
üblichen Dienstzeiten der Stadtverwaltung Neuhaus am Renn-
weg, Marktstraße 2, 98724 Neuhaus am Rennweg

montags 7.00 bis 15.30 Uhr
dienstags 7.00 bis 15.30 Uhr
mittwochs 7.00 bis 15.30 Uhr
donnerstags 7.00 bis 18.00 Uhr
freitags 7.00 bis 12.00 Uhr
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 0.22, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimm-
ten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahl-
berechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.

4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber der Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am 
Rennweg erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustim-
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c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines StelIvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen Wahlberechtig-
ten tragen,wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, insgesamt 
20 (zwanzig) Unterschriften. Bewirbt sich der bisherige Ortsteil-
bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsun-
terschriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6 a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.

2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzu-
reichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber der Wahlleiterin der 
Stadt an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlleiterin der 
Stadt ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; sie gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des 
§ 156 des Strafgesetzbuches (StGB).

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder im Orts-

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für eine 
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber 
für das Amt des Ortsteilbürgermeisters hat für die Zulassung zur 
Wahl gegenüber der Wahlleiterin der Gemeinde eine schriftliche 
Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder 
inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbeson-
dere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die Eignung 
für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 
Satz 3 ThürKWG).

1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters können 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wäh-
lergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von min-
destens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber der Wahlleiterin 
der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
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4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der 
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg einzureichen. Eingereichte Wahl-
vorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbe-
werbers zurückgenommen werden.

5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt.

6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahlleiterin 
der Stadt unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel 
zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens 
am 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 23. April 2024 
tritt der Wahlausschuss der Stadt zusammen und beschließt, 
ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung 
gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen 
sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der 
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.

7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Neuhaus am Rennweg, den 26.02.2024
Silke Kümmerling
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder für den Ortsteil 
Siegmundsburg der Stadt Neuhaus am Rennweg

1.
Im Ortsteil Siegmundsburg der Stadt Neuhaus am Rennweg sind 
am 26. Mai 2024 4 (vier) Ortsteilratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitglieds sind Wahlberech-
tigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben  
(§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 
und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens 
drei Monaten ihren Aufenthalt im Ortsteil haben; der Aufenthalt im 
Ortsteil wird vermutet, wenn die Person im Gebiet des Ortsteils 
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im 
Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.

teilrat vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen Wahlbe-
rechtigten unterstützt werden wie Ortsteilratsmitglieder zu wäh-
len sind (insgesamt 16 Unterschriften).

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, im Stadt-
rat oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Orts-
teilratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 16 Unterschriften). 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ortsteilrat, im 
Stadtrat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen 
Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer 
der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzel-
nen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürf-
te, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder Ortsteilrat vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine von der Wahlleiterin bei der Stadtverwaltung 
Neuhaus am Rennweg bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird von der Wahlleiterin der Stadt 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-
ten der Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg von

montags 7.00 bis 15.30 Uhr
dienstags 7.00 bis 15.30 Uhr
mittwochs 7.00 bis 15.30 Uhr
donnerstags 7.00 bis 18.00 Uhr
freitags 7.00 bis 12.00 Uhr
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 0.22 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimm-
ten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahl-
berechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl 
sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine 
andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahl-
vorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Un-
terschriften können nicht zurückgenommen werden.

3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls von der Wahlleiterin der Stadt mit einer Liste zur 
Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7 a zur 
ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten 
entsprechend.
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sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber der Wahlleiterin an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt 
war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-
nen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlleiterin 
ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zu-
ständig; sie gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 
156 des Strafgesetzbuches (StGB).

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat der Stadt Neu-
haus am Rennweg oder im Ortsteilrat vertreten sind, müssen 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
sechszehn Unterschriften).

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, Stadtrat oder 
Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschrif-
ten von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Ortsteilratsmit-
glieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit 
im Ortsteilrat, Stadtrat oder im Kreistag aufgrund desselben ge-
meinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder 
wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eige-
nen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschrif-
ten bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder im Ortsteilrat 
vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine von der Wahlleiterin bei der Stadtverwaltung 
Neuhaus am Rennweg bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird von der Wahlleiterin der Stadt 
Neuhaus am Rennweg mit dem Wahlvorschlag verbunden und 
unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während der 
üblichen Dienstzeiten der Stadtverwaltung Neuhaus am Renn-
weg, Marktstraße 2, 98724 Neuhaus am Rennweg

montags 7.00 bis 15.30 Uhr
dienstags 7.00 bis 15.30 Uhr
mittwochs 7.00 bis 15.30 Uhr
donnerstags 7.00 bis 18.00 Uhr
freitags 7.00 bis 12.00 Uhr

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).

1.1
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder 
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 8 (acht) 
Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihen-
folge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie 
ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahl-
vorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht 
Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber der Wahlleiterin 
abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
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Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters für die 
Ortsteile mit gemeinsamer Ortsteilverfassung 
Steinheid, Limbach und Neumannsgrund der Stadt 
Neuhaus am Rennweg

1.
In den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteilverfassung Steinheid, 
Limbach und Neumannsgrund der Stadt Neuhaus am Rennweg 
wird am 26. Mai 2024 ein gemeinsamer Ortsteilbürgermeister als 
Ehrenbeamter der Stadt gewählt.
Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen 
Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat; der Aufent-
halt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird vermutet, wenn 
die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteilverfassung gemel-
det ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne 
des Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, 
wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheit-
liche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist nicht wähl-
bar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes gel-
tenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt 
des Ortsteilbürgermeisters hat für die Zulassung zur Wahl gegen-
über der Wahlleiterin der Gemeinde eine schriftliche Erklärung 
abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller 
Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für 
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zu-
sammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Lan-
desamt für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten 
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR einverstanden ist und ihm die Eignung für eine Berufung in 
ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes gelten-
den Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters können 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wäh-
lergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von min-
destens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.

im Einwohnermeldeamt, Zimmer 0.22, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimm-
ten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahl-
berechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.

4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber der Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am 
Rennweg erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustim-
mung der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der 
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg einzureichen. Eingereichte Wahl-
vorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner 
des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ortsteilrats-
mitglieder zu wählen sind.

7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahlleiterin 
der Stadt Neuhaus am Rennweg unverzüglich auf Mängel über-
prüft und die Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 
22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen 
Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge inso-
weit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod 
oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Perso-
nen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbe-
werber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. 
April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt zusammen und be-
schließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.

8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Neuhaus am Rennweg, den 26.02.2024
Silke Kümmerling
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg
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vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzu-
reichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber der Wahlleiterin der 
Stadt an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlleiterin der 
Stadt ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; sie gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des 
§ 156 des Strafgesetzbuches (StGB).

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder im Orts-
teilrat vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen Wahlbe-
rechtigten unterstützt werden wie Ortsteilratsmitglieder zu wäh-
len sind (insgesamt 32 Unterschriften).

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, im Stadt-
rat oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungs-
unterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Orts-
teilratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 32 Unterschriften). 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ortsteilrat, im 
Stadtrat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen 
Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer 
der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzel-
nen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürf-
te, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder Ortsteilrat vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unter-
zeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits 
Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine von der Wahlleiterin bei der Stadtverwaltung 
Neuhaus am Rennweg bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird von der Wahlleiterin der Stadt 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-
ten der Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg von

montags 7.00 bis 15.30 Uhr
dienstags 7.00 bis 15.30 Uhr
mittwochs 7.00 bis 15.30 Uhr
donnerstags 7.00 bis 18.00 Uhr
freitags 7.00 bis 12.00 Uhr
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 0.22 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimm-
ten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahl-
berechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber der Wahlleiterin 
der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines StelIvertre-

ters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen Wahlberechtig-
ten tragen,wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, insgesamt 
40 (vierzig) Unterschriften. Bewirbt sich der bisherige Ortsteilbür-
germeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunter-
schriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6 a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.
2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
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Einladung
zur Versammlung der Jagdgenossen des 

gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Limbach
Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossen findet am

Mittwoch, den 20.03.2024 um 19:00 Uhr

im Saal des Bürgerhauses der Stadt Neuhaus am Rennweg, 
Marktstraße 2, 98724 Neuhaus am Rennweg statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
3. Feststellung der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen 

und der durch diese gehaltenen Flächen anhand des Jagd-
katasters

4. Bericht des Jagdvorstandes über die zurückliegenden Pacht-
jahre 10/2022-03/2023 sowie 04/2023 bis 03/2024

5. Bericht der Jagdpächter zum aktuellen Stand des Abschuss-
planes

6. Bericht des Kassenführers
7. Beschluss zur Änderung der Satzung der Jagdgenossen-

schaft Limbach
8. Wahl der Kassenprüfer
9. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages der Jagd
10. Anträge und Anfragen
11. Sonstiges
12. Schlusswort des Jagdvorstehers und Verabschiedung
Die Versammlung der Jagdgenossen ist nicht öffentlich.

Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind alle Eigentü-
mer, der im gemeinschaftlichen Jagdbezirk gelegenen Grundstücke. 
Eigentümer von Grundstücken, auf denen die Jagd nicht ausgeübt 
werden darf, gehören der Jagdgenossenschaft nicht an.

Zur Prüfung der Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft hat sich 
jeder Jagdgenosse mit einem gültigen Personaldokument zu legiti-
mieren. Jeder Jagdgenosse, der nicht selbst an der Versammlung 
teilnimmt, kann entsprechend der Satzung der Jagdgenossen-
schaft einen Vertreter durch schriftliche Vollmacht bestimmen. Ein 
bevollmächtigter Vertreter darf höchstens drei Jagdgenossen ver-
treten. Die schriftliche Vollmacht muss mindestens enthalten:

- Name, Vorname, Anschrift des Vollmachtgebers
- Name, Vorname, Anschrift des Vollmachtnehmers
- vertretene Fläche (Flurstücks-Nr. und Gemarkung)
- Erklärung des Vollmachtgebers, dass der Vollmachtnehmer 

zur Vertretung bei der Mitgliederversammlung ermächtigt ist
- Ort und Datum der Vollmachtserteilung
Der Bevollmächtigte hat sich ebenfalls mit einem gültigen Perso-
naldokument zu legitimieren.

Für die Registrierung der Anwesenheit ist wegen der erforderlichen 
Rechtssicherheit von den Jagdgenossen, auch im Falle einer Voll-
macht, ein gültiger Grundbuchauszug zur Einsichtnahme vorzulegen.
Weitere Hinweise:
Die geänderte Satzung der Jagdgenossenschaft Limbach liegt im 
Zeitraum vom

04.03.2024 bis 18.03.2024

zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Neuhaus 
am Rennweg, Marktstraße 2, 98724 Neuhaus am Rennweg allen 
Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Limbach 
zur Einsichtnahme offen.

In Vorbereitung der Versammlung sind Wahlvorschläge für das 
Amt der Kassenprüfer unter Angabe von Namen, Vornamen 
und Anschrift der vorgeschlagenen Person schriftlich bis zum 
18.03.2024 an den

Jagdgenossenschaft Limbach
Jagdvorsteher
Bürgermeister Uwe Scheler
Stadt Neuhaus am Rennweg
Marktstraße 2
98724 Neuhaus am Rennweg

einzureichen.

Vorschläge zur Verwendung des Reinertrages sind ebenfalls bis spätes-
tens 18.03.2024 vorab schriftlich an den Jagdvorsteher einzureichen.

gez.: Uwe Scheler
- Jagdvorsteher -

zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl 
sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine 
andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahl-
vorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Un-
terschriften können nicht zurückgenommen werden.

3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die er-
forderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag 
ebenfalls von der Wahlleiterin der Stadt mit einer Liste zur Leistung 
der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7 a zur ThürKWO) 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschla-
ges ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend.

4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der 
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg einzureichen. Eingereichte Wahl-
vorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbe-
werbers zurückgenommen werden.

5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt.

6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahlleiterin der 
Stadt unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder 
die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 22. April 2024 
bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 23. April 2024 tritt der Wahlaus-
schuss der Stadt zusammen und beschließt, ob die eingereichten 
Wahlvorschläge den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderun-
gen entsprechen und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber 
oder verliert er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvor-
schlages, aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.

7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Neuhaus am Rennweg, den 26.02.2024
Silke Kümmerling
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg

Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Neuhaus am 

Rennweg/Lauscha
Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft 
Neuhaus am Rennweg/Lauscha findet

am Donnerstag, dem 14. März 2024,
um 18.00 Uhr

im Marschalls Hotel „Am Rennsteig“
Schmalenbuchener Straße 2
98724 Neuhaus am Rennweg

statt.

Alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft sind herzlich einge-
laden.

Müller-Welt
Jagdvorsteher
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1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber der Wahlleiterin an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt 
war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-
nen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlleiterin 
ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zu-
ständig; sie gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 
156 des Strafgesetzbuches (StGB).

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat der Stadt Neu-
haus am Rennweg oder im Ortsteilrat vertreten sind, müssen 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
zweiunddreißig Unterschriften).

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, Stadtrat oder 
Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschrif-
ten von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Ortsteilratsmit-
glieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit 

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder für die 
Ortsteile mit gemeinsamer Ortsteilfassung Steinheid, 
Limbach und Neumannsgrund der Stadt Neuhaus am 
Rennweg

1.
In den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteilfassung Steinheid, 
Limbach und Neumannsgrund der Stadt Neuhaus am Rennweg 
sind am 26. Mai 2024 8 (acht) Ortsteilratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitglieds sind Wahlberech-
tigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben (§ 
12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 
ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die Staats-
angehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei 
Monaten ihren Aufenthalt im Ortsteil haben; der Aufenthalt im 
Ortsteil wird vermutet, wenn die Person im Gebiet des Ortsteils 
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im 
Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).

1.1
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder 
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 16 (sechs-
zehn) Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer 
Reihenfolge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens 
sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im 
Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem 
Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustim-
mung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe 
als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeich-
nung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterschei-
dung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien 
oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die 
Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf 
nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunter-
zeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für 
ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber der Wahlleiterin 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
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7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahlleiterin 
der Stadt Neuhaus am Rennweg unverzüglich auf Mängel über-
prüft und die Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 
22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen 
Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge inso-
weit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod 
oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Perso-
nen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbe-
werber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. 
April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt zusammen und be-
schließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.

8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Neuhaus am Rennweg, den 26.02.2024
Silke Kümmerling
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg

Beschluss des Ausschusses  
für Kultur, Sport und Tourismus

Vom Ausschuss für Kultur, Sport und Tourismus 
beschlossene Drucksachen:

Beschluss-Nr. 85/KST/21/2024, vom 05.02.2024
Die Niederschrift der 20. Sitzung des Ausschusses für Kultur, 
Sport und Tourismus, vom 23.10.2023 - öffentlicher Teil wird be-
stätigt.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 06.02.2024
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister
Die Anlage liegt vom 11.03.2024 bis 25.03.2024 in der Stadt-
verwaltung Neuhaus am Rennweg, Zimmer 2.16, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg montags bis mittwochs von 7.00 
Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
freitags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr zu jedermanns 
Einsichtnahme aus.

Beschluss-Nr. 86/KST/21/2024, vom 05.02.2024
Der Haushaltsplan 2024 für den Kindergarten „Kinderland am 
Apelsberg“ in Neuhaus am Rennweg gemäß Anlage wird bestä-
tigt.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 06.02.2024
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister
Die Anlage liegt vom 11.03.2024 bis 25.03.2024 in der Stadt-
verwaltung Neuhaus am Rennweg, Zimmer 2.16, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg montags bis mittwochs von 7.00 
Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
freitags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr zu jedermanns 
Einsichtnahme aus.

Beschluss-Nr. 87/KST/21/2024, vom 05.02.2024
Der Haushaltsplan 2024 für den Kindergarten „Tausendfüssler“ 
in Neuhaus am Rennweg gemäß Anlage wird bestätigt.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 06.02.2024
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister
Die Anlage liegt vom 11.03.2024 bis 25.03.2024 in der Stadt-
verwaltung Neuhaus am Rennweg, Zimmer 2.16, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg montags bis mittwochs von 7.00 

im Ortsteilrat, Stadtrat oder im Kreistag aufgrund desselben ge-
meinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder 
wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eige-
nen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschrif-
ten bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder im Ortsteilrat 
vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine von der Wahlleiterin bei der Stadtverwaltung 
Neuhaus am Rennweg bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird von der Wahlleiterin der Stadt 
Neuhaus am Rennweg mit dem Wahlvorschlag verbunden und 
unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während der 
üblichen Dienstzeiten der Stadtverwaltung Neuhaus am Renn-
weg, Marktstraße 2, 98724 Neuhaus am Rennweg

montags 7.00 bis 15.30 Uhr
dienstags 7.00 bis 15.30 Uhr
mittwochs 7.00 bis 15.30 Uhr
donnerstags 7.00 bis 18.00 Uhr
freitags 7.00 bis 12.00 Uhr
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 0.22, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Stadtverwaltung aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimm-
ten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahl-
berechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.

4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber der Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am 
Rennweg erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustim-
mung der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der 
Wahlleiterin der Stadt Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg einzureichen. Eingereichte Wahl-
vorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner 
des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ortsteilrats-
mitglieder zu wählen sind.
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Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
freitags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr zu jedermanns 
Einsichtnahme aus.

Beschluss-Nr. 88/KST/21/2024, vom 05.02.2024
Der Haushaltsplan 2024 für den Kindergarten „Haus der kleinen 
Strolche“ im Ortsteil Steinheid gemäß Anlage wird bestätigt.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 06.02.2024
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister
Die Anlage liegt vom 11.03.2024 bis 25.03.2024 in der Stadt-
verwaltung Neuhaus am Rennweg, Zimmer 2.16, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg montags bis mittwochs von 7.00 
Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
freitags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr zu jedermanns 
Einsichtnahme aus.

Beschluss-Nr. 89/KST/21/2024, vom 05. 02. 2024
Der Haushaltsplan 2024 für den Kindergarten „Gänseblümchen“ 
im Ortsteil Lichte gemäß Anlage wird bestätigt.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 06.02.2024

Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister
Die Anlage liegt vom 11.03.2024 bis 25.03.2024 in der Stadt-
verwaltung Neuhaus am Rennweg, Zimmer 2.16, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg montags bis mittwochs von 7.00 
Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
freitags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr zu jedermanns 
Einsichtnahme aus.

Beschluss-Nr. 90/KST/21/2024, vom 05.02.2024
Der Haushaltsplan 2024 für den Kindergarten „Löwenzahn“ im 
Ortsteil Piesau gemäß Anlage wird bestätigt.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 06.02.2024
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister
Die Anlage liegt vom 11.03.2024 bis 25.03.2024 in der Stadt-
verwaltung Neuhaus am Rennweg, Zimmer 2.16, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg montags bis mittwochs von 7.00 
Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
freitags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr zu jedermanns 
Einsichtnahme aus.

1.2. Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Goldisthal

Durch Rechtsvorschrift angeordnete öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachungen der Gemeinde 
Goldisthal werden gemäß § 27a Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) zusätzlich im 
Internet auf der Internetseite der Gemeinde Goldisthal unter

www.goldisthal.de
zugänglich gemacht.

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder
1.
In der Gemeinde Goldisthal sind am 26. Mai 2024 6 (sechs) Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 
2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die Staats-
angehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Mo-
naten ihren Aufenthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in 
der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde 
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im 
Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ungarn sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).

1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 (zwölf) 

Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihen-
folge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie 
ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahl-
vorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht 
Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen 
erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftragter und nicht 
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner 
des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommu-
nalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt ist, sind nur der Beauftragte 
und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt, verbindli-
che Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzu-
nehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Be-
auftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-

ters,
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men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der erfüllenden Gemein-
de Neuhaus am Rennweg bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten 
der erfüllenden Gemeinde Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 
2, 98724 Neuhaus am Rennweg

montags 7.00 bis 15.30 Uhr
dienstags 7.00 bis 15.30 Uhr
mittwochs 7.00 bis 15.30 Uhr
donnerstags 7.00 bis 18.00 Uhr
freitags 7.00 bis 12.00 Uhr
im Einwohnermeldeamt, Zimmer 0.22, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen 
Eintragungsraum bei der erfüllenden Gemeinde aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.

4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. 
Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit 
der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 
14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Goldisthal, Marktstraße 2, 98724 Neu-
haus am Rennweg einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr durch gemein-
same schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschla-
ges und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvor-
schlages zurückgenommen werden.

6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind.

7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2024 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2024 tritt der 

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilneh-
mer der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung 
der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder 
wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vor-
schlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung be-
werbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der 
Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides 
statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches (StGB).

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Sonneberg oder im Gemeinderat der 
Gemeinde Goldisthal vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt vierundzwanzig 
Unterschriften).

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Ge-
samtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Sonneberg oder im Gemeinderat ver-
treten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
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Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, ob die 
eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenverbin-
dungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die 
Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.

8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 

gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wie-
dereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 
Abs. 2 ThürKWG).

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Neuhaus am Rennweg, den 26.02.2024
Kay Machold
Wahlleiter der Gemeinde Goldisthal

1.3. Amtliche Bekanntmachungen anderer Behörden/Körperschaften

Öffentliche Bekanntmachung

der Gewässerschau für die „Schwarza“ (Gewässer 
1. Ordnung) - 1. Teilabschnitt - im März 2024 im 
Landkreis Sonneberg und Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt

Auf der Grundlage des § 74 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) 
vom 28.05.2019 wird beim Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz (TLUBN) eine Schaukommission für 
das Gewässer 1. Ordnung „Schwarza“ gebildet. Für die Durch-
führung der Schau an Gewässern 1. Ordnung ist das TLUBN zu-
ständig.

Geschaut werden die Gewässer, die Uferbereiche, die Anlagen 
an den Gewässern und die Überschwemmungsgebiete. Im Zuge 
der Gewässerschau werden die Gewässerrandstreifen began-
gen. Die betreffenden Grundstückseigentümer/Nutzungsberech-
tigten werden hiermit informiert, dass eine Duldungspflicht für 
das Betreten der Grundstücke nach § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 4 
und 6 VVHG besteht, soweit dies erforderlich ist.

Aus der nachfolgenden Tabelle ist der vorgesehene Schautermin 
und der zu schauende Gewässerabschnitt ersichtlich.

Die Gewässerschauen sind öffentlich, die Teilnehmer erhalten 
Gelegenheit, sich zu den besichtigten Abschnitten zu äußern. 
Dies ist auch im Vorhinein an die unter diesem Schreiben befind-
lichen Kontaktdaten möglich.

Witterungsbedingt kann es zu Einschränkungen und Terminver-
schiebungen kommen.

Termin für die Gewässerschau im März 2024 des Gewässers 
1. Ordnung „Schwarza“ im Landkreis Sonneberg/Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt (1. Teilabschnitt)
(Änderungen vorbehalten)

Datum Uhrzeit Gewässer-
abschnitt*

Landkreis

13.03.2024 08:30 Uhr bis
10:30 Uhr

Goldisthal Sonneberg

13.03.2024 10:30 Uhr bis
15:30 Uhr

Oelze und
Katzhütte

Saalfeld-Rudolstadt

*Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

An- oder Rückfragen können an folgende Adresse vorgenommen 
werden:

Postalisch:
Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz
Referat 44
Göschwitzer Straße 41
07745 Jena

Telefonisch:
Geschäftsstelle Gewässerunterhaltung:
Tel.-Nr.: 0361 - 57 3917 265

Per Mail:
Email: gu@tlubn.thueringen.de

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation
Katasterbereich Saalfeld
Albrecht-Dürer-Straße 3
07318 Saalfeld

Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung der 
Grenzwiederherstellung, der Grenzfeststellung und 
der Abmarkungvon Flurstücksgrenzen

In der Gemeinde: Neuhaus am Rennweg

Gemarkung: Neuhaus
Flur: 9
Flurstücke: 1329, 1332, 1333, 1349, 1350, 1353, 1356, 

1357,1362, 1363, 1367, 1370;
Flur: 11
Flurstücke: 1500/1, 1500/2, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 

1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1512, 1515
wurde eine Grenzwiederherstellung, Grenzfeststellung und Ab-
markung

nach den Bestimmungen der §§ 9 bis 14 des Thüringer Vermes-
sungs- und Geoinformationsgesetzes (ThürVermGeoG) vom 16. 
Dezember 2008 (GVBl. S. 574) in der jeweils geltenden Fassung 
durchgeführt. Über das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung 
wurde eine Grenzniederschrift aufgenommen. Diese Grenznie-
derschrift und die Dokumentation der Anhörung der Beteiligten 
sowie die dazugehörige Skizze können von den Beteiligten

vom 01.03.2024 bis 05.04.2024 in der Zeit:

von Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00
von Montag bis Donnerstag 13.00 bis 15.30

in den Räumen des

Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation
Katasterbereich Saalfeld
Albrecht-Dürer-Straße 3
07318 Saalfeld

eingesehen werden, wobei die aktuell geltenden Hygieneregeln 
beim Besuch der Dienststelle zu beachten sind.

Gemäß § 10 Abs. 4 ThürVermGeoG wird durch Offenlegung das 
Ergebnis der oben genannten Liegenschaftsvermessung be-
kannt gegeben. Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung gilt 
als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf der Of-
fenlegungsfrist kein Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung kann inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim Thü-
ringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, 
Katasterbereich Saalfeld, Albrecht-Dürer-Straße 3, 07318 Saal-
feld Widerspruch eingelegt werden.

Saalfeld, 08.02.2024
Im Auftrag
Peter Stake
Sachbearbeiter Außendienst-Koordinierung
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Amtsgericht Sonneberg

Az.: K 17/23 Sonneberg, 26.01.2024

Terminsbestimmung:

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donners-
tag,
21.03.2024

09:00 Uhr 1.27, Sitzungs-
saal

Amtsgericht Sonne-
berg,
Untere Markt-
straße 2,
96515 Sonneberg

öffentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Lichte
zu je 1/2 Anteil an

Gemar-
kung

Flur,
Flur-
stück

Wirtschafts-
art
u. Lage

Anschrift m2 Blatt

Lichte 7,
702/3

Gebäude- 
und
Freifläche,
Landwirt-
schaftsfläche,
Lichtetal-
straße 92

Lichtetalstraße 
92,
98724 Neuhaus
am Rennweg/
OT Lichte

4.107 591
BV 
2

Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen)
Grundstück bebaut mit derzeit unbewohntem Einfamilienhaus, 
Bj. ca. 1920, saniert in 1990er Jahren mit Kellergeschoss, Erd-
geschoss und tw. ausgebautem Dachgeschoss, Wohnfläche ca. 
105 m2, Grundstück voll erschlossen, Einzelgarage vorhanden, 
stark ansteigende Hanglage, Steilhang mit Büschen und Bäu-
men bewachsen;

Verkehrswert: 85.800,00 €

Weitere Informationen unter www.zvg-portal.de

Ansprechpartner des Gläubigers für Interessenten:
Herr Brückle, Tel. 07141/ 16 - 754305

Der Versteigerungsvermerk ist am 01.06.2023 in das Grundbuch 
eingetragen worden.
Der nach § 13 ZVG für wiederkehrende Leistungen maßgebliche 
Beschlagnahmezeitpunkt ist der 27.04.2023.

Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks 
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im 
Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Ge-
boten anzumelden und, wenn der Gläubiger widerspricht, glaub-
haft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des ge-
ringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des 
Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den 
übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder 
des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, 
widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle 
des versteigerten, Gegenstandes tritt.

Hinweis:
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine ge-
naue Berechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten 
der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Grundstück 
bezweckenden Rechtsverfolgung mit Angabe des beanspruch-
ten Ran- ges schriftlich einzureichen oder zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle zu erklären. Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn 
bereits eine Anmeldung vorliegt und keine Änderungen ein- ge-
treten sind. Die Ansprüche des Gläubigers gelten auch als an-
gemeldet, soweit sie sich aus dem Zwangsversteigerungsantrag 
ergeben. Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin 
für ein Gebot Sicherheit verlangt werden.

„OBK 2.2“ - Naturschutzverwaltung sorgt für 
aktuelle Daten über wertvolle Biotope

Offenland-Biotope im Landkreis Sonneberg werden 
neu kartiert

Mit dem Wort „Biotop“ werden in der Fachsprache von Ökologie 
und Naturschutz die gegenüber der Umgebung abgrenzbaren 
Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen bezeichnet - 
der Begriff hat auch Eingang in die Umgangssprache gefunden, 
z. B. für den Teich als Biotop im Garten.
Um Informationen über die Verbreitung und die Gefährdung von 
Lebensräumen zu erheben und den Schutz wertvoller Biotope 
gewährleisten zu können, werden in allen Bundesländern die 
artenreichen oder seltenen Biotope kartiert. Dazu werden im 
Gelände alle aus Naturschutzsicht besonders wertvollen Berei-
che aufgesucht und ihre genaue Lage, ihr Artenbestand sowie 
weitere Informationen erfasst. In Thüringen ist dies im Zeitraum 
1996 - 2012 flächendeckend erfolgt.
Der Landkreis Sonneberg ist von den waldreichen Höhen des 
Thüringer Schiefergebirges geprägt. Hier kennzeichnen vor al-
lem Bergwiesen, Borstgrasrasen, kleine Moore und Heideflächen 
das Spektrum an Biotopen. Im Süden ergänzen Gebirgsvorlän-
der mit unterschiedlichen Standorten die landschaftliche Vielfalt. 
Der Landkreis wird im Süden und Osten durch den Grenzstreifen 
mit seinen zahlreichen Biotopen begrenzt.
In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Genauigkeit 
solcher Kartierungen etwa im Bereich der landwirtschaftlichen 
Förderung oder der Umsetzung der Naturschutzrichtlinien der 
EU deutlich gestiegen. Aufgrund der in der Landschaft ständig 
stattfindenden Veränderungen, sind die ältesten der vorliegen-
den Daten inzwischen, nach teils über zwanzig Jahren, nicht 
mehr durchgängig aktuell.
Aus diesem Grund erfolgt im Landkreis Sonneberg und ande-
ren Landkreisen von 2024 bis 2027 im Auftrag der obersten Na-
turschutzbehörde und durch das Thüringer Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) eine Aktualisierung 
der Biotopdaten. Für die Kartierung selbst sind Planungsbüros 
beauftragt. Die mit der unteren Naturschutzbehörde im Landrat-
samt abgestimmten Arbeiten werden im Gelände von fachkundi-
gen Kartierern durchgeführt.
Erfasst werden nicht alle Flächen, sondern nur ausgewähl-
te Biotope bzw. Lebensräume. Konkret sind dies die gesetz-
lich geschützten Biotope nach § 30 Absatz 7 Bundesna-
turschutzgesetz in Verbindung mit § 15 Absatz 1 Thüringer 
Naturschutzgesetz sowie die Lebensraumtypen nach Anhang 
I der „Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen“ (FFH-
Richtlinie).
Grundsätzlich beschränkt sich die Kartierung auf die Ortslagen 
(ohne Bebauung und Hausgärten) und das Offenland bzw. die 
Agrarlandschaft. Die Waldbiotope werden durch die Forstver-
waltung erfasst. Da einzelne zu erfassende Offenland-Biotope/-
Lebensraumtypen auch im Wald vorkommen (z. B. Bäche, Tei-
che, Felsen u. ä.), sind trotzdem Begehungen von Waldflächen 
erforderlich.

Betreten von Grundstücken
Um die Kartierung durchführen zu können, ist teils das Betre-
ten von Grundstücken außerhalb von Wegen durch die Kartierer 
erforderlich. Rechtliche Grundlage ist hier § 30 Abs. 1 des Thü-
ringer Naturschutzgesetzes: „Die Bediensteten der Naturschutz-
behörden, der Naturschutzfachbehörde […] sowie die, die von 
ihnen beauftragt […] wurden, […] sind berechtigt, zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Grundstücke mit Ausnahme von Wohngebäuden 
zu betreten. Sie haben sich auf Verlangen zu legitimieren.“
Die Kartierer können ihre Tätigkeit und Beauftragung durch eine 
vom TLUBN ausgestellte Bescheinigung belegen.

Weitere Informationen zu Biotopen
Mehr Informationen über die Biotopkartierung erhalten Sie auf 
der Internetseite des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz unter http://www.thueringen.de/th8/tlug/
umweltthemen/naturschutz/biotopschutz/index.aspx.
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Was passiert nach meiner Antragsabgabe?
Die Projektanträge werden auf Grundlage der Regionalen Ent-
wicklungsstrategie 2023-2027 durch den Gesamtvorstand der 
RAG nach einem transparenten Auswahlverfahren bewertet und 
ausgewählt. Die Bewertung erfolgt anhand einer Bewertungs-
matrix bzw. Kriterien zur Auswahl der beantragten Projekte. Die 
Höhe der Förderung ist abhängig von den zuwendungsfähigen 
Gesamtkosten des Projektes. Die Auswahlentscheidung erfolgt 
voraussichtlich im April 2024.

Wo finde ich die Antragsunterlagen und weitere Informati-
onen?
Ausführliche Informationen und die Antragsunterlagen finden Sie 
unter www.rag-hildburghausen-sonneberg.de

www.heimat.thueringen.de

thüringer
demografie

preis 2024

WAS IST FÜR DICH

Male uns ein Bild!

Male mit!

Schicke dein Werk per Post an: 
TMASGFF
Referat 25 (LSZ)
Werner-Seelenbinder-Straße 6
99096 Erfurt

Oder als hochauflösenden Scan 
(300dpi) per Mail an: 
lsz@tmasgff.thueringen.de

Einsendeschluss
ist der 31.03.2024

Einverständniserklärung 
nicht vergessen! 

Teilnahmealter unbegrenzt! 

Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort 
zu leisten. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlos-
sen. Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.

gez.
Seliger
Rechtspflegerin

Beglaubigt
Sonneberg, 02.02.2024
Scheler, Justizangestellte
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Siegel

Projektaufruf Regionalbudget 2024:

Jetzt Kleinprojekte mit bis zu 80% fördern lassen!

Der Freistaat Thüringen ermöglicht den Regionalen LEADER-
Aktionsgruppen (RAGn) seit letztem Jahr, ein so genanntes Re-
gionalbudget zur Umsetzung von Kleinprojekten zu beantragen, 
die der Umsetzung der Regionalen Entwicklungsstrategie (RES) 
der jeweiligen RAG entsprechen. Im Fokus steht die Unterstüt-
zung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, des 
Ehrenamtes und des Vereinslebens. Weiterhin sollen Projekte 
unterstützt werden, welche die Lebensqualität erhöhen und die 
vorhandenen Naturräume sichern. Dabei sind bis auf umfangrei-
che Baumaßnahmen, welche explizit im Rahmen des Regional-
budgets ausgeschlossen werden, eine Vielzahl von Projektideen 
möglich. Die Gesamtkosten pro Projekt betragen maximal bis zu 
20.000,- €. Die Förderquote beträgt 80%.
Wer kann sich bewerben?
Gefördert werden können juristische Personen des öffentlichen 
und privaten Rechts, natürliche Personen und Personenge-
sellschaften (z.B. Kommunen, Vereine, Privatpersonen, Unter-
nehmen) im Gebiet der RAG (Landkreise Hildburghausen und 
Sonneberg). Der Fokus liegt auf Vereinen, die sich für ihr gemein-
wohlorientiertes Umfeld in der Dorfgemeinschaft engagieren.
Die Projektanträge werden in einem transparenten Auswahlver-
fahren bewertet und ausgewählt. Die Bewertung erfolgt anhand 
eines Kriterienkatalogs. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
und einer positiven Entscheidung zur Auswahl der Projekte wird 
zwischen der RAG und den Projektträger:innen jeweils ein pri-
vatrechtlicher Vertrag über die Gewährung einer Zuwendung ab-
geschlossen.
Das Projekt muss spätestens bis zum 15.10.2024 umgesetzt 
werden. Mit der Durchführung der Projekte darf erst nach 
dem Abschluss eines privatrechtlichen Vertrages zwischen 
der RAG und dem/der Projektträger:in, voraussichtlich ab 
Mitte Mai 2024 begonnen werden. Die Veröffentlichung des 
Projektaufrufs erfolgt unter Vorbehalt der Bereitstellung der Mittel 
durch den Freistaat Thüringen.
An wen muss ich mich wenden, wenn ich einen Antrag stel-
len möchte?
Ihre Projektidee sollten Sie unbedingt mit dem zuständigen LEA-
DER-Regionalmanagement frühzeitig und vor der Antragstellung 
absprechen. Hier finden Sie Unterstützung bei der Entwicklung 
Ihrer Idee sowie weitere Informationen.

Ihr Ansprechpartner:

LEADER-Regionalmanagement
Herr Philipp Rothe
und
Frau Claudia Göhring
Tel.: 0361 / 4413-216
E-Mail: kontakt@rag-hildburghausen-sonneberg.de

Anschrift für Anträge:

RAG LEADER Hildburghausen-Sonneberg e.V.
Geschäftsstelle
Friedrich-Rückert-Str. 14-18
98646 Hildburghausen

Welche Fristen muss ich einhalten?
Der Projektaufruf zum Regionalbudget läuft bis zum 15. März 
2024. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Antragsunterlagen im 
Original in der RAG-Geschäftsstelle eingereicht sein.
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Einverständniserklärung / Rechteeinräumung

Ich bin damit einverstanden, dass mein eingereichtes Bild/ künstlerisches Werk im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des „Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen“
(LSZ) verwendet werden darf. Mit der Übersendung stimme ich zu, dass mein Bild/ künstlerisches
Werk beliebig häufig, ganz oder ausschnittweise, zeitlich, sachlich und örtlich uneingeschränkt für
mediale (Webseite, Newsletter, Flyer etc.) und außermediale (z.B. Ausstellungen)
Veröffentlichungen jeglicher Art verwendet werden darf. Die Einverständniserklärung gilt weltweit
und für die Dauer der Urheberrechte.

Datenschutz

Ich bin damit einverstanden, dass die untengenannten Daten verwendet werden, um die erlaubte
Nutzung des Bildes/ künstlerischen Werkes sowie die Rechteeinräumung dokumentieren zu
können, um die Einsendungen zuzuordnen und bei Veröffentlichung mit Vorname, Alter und
Region zu versehen. Die untengenannten Daten werden ausschließlich zu den hier benannten
Zwecken verarbeitet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Die Daten werden gelöscht sobald das
Bild/ Werk nicht mehr im Rahmen des LSZ verwendet wird. Die Aufbewahrung der eingegangenen
Erklärung in analoger Ablage erfolgtgemäß den gesetzlichen Regelungen.

Es besteht kein Anspruch auf eine Verwendung des eingereichten Werks im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des LSZ. Sollte eine Einsendung nicht im oben beschriebenen Umfang für die
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden, erfolgt eine unverzügliche Löschung der Daten.
Eingereichte Bilder/ Werke werden in keinem Fall zurückgesendet.

Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezüglich Ihrer
personenbezogenen Daten (Berichtigung, Vervollständigung oder Löschung Sie betreffender
(unrichtiger) Daten). Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre Anfrage bitte
per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an: Sozialministerium
(TMASGFF), Werner-Seelenbinder-Straße 6, 99096 Erfurt oder per E-Mail an
poststelle@tmasgff.thueringen.de

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tmasgff.de/datenschutz

Ohne diese Einverständniserklärung kann das Bild/ künstlerische
Werk nicht gezeigt und verwendetwerden!

Vor- und Nachname:

Landkreis/ Kreisfreie Stadt: 

Alter:

Datum: Unterschrift: 
(ggf. der Erziehungsberechtigten bei Kindern unter 18 Jahren)

2. Nichtamtlicher Teil

2.1. Nichtamtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Neuhaus am Rennweg

Öffnungszeiten Stadtverwaltung

Die Anschrift der Neuhäuser Stadtverwaltung lautet:

Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg
Marktstraße 2
98724 Neuhaus am Rennweg

Telefon: 03679 / 7902-0
Fax: 03679 / 7902-65
E-Mail: poststelle@neuhaus-am-rennweg.de

Schaut einfach mal vorbei - auch ohne speziellen Grund.

Unser Team vom Bürgerservice ist im Foyer des Bürgerhau-
ses in der Marktstraße 2 wie folgt für Euch da:

• persönlich zu den bisherigen und vorerst weiter geltenden 
allgemeinen Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch von 7.00 Uhr - 15.30 Uhr
Donnerstag von 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag von 7.00 Uhr - 12.00 Uhr

• telefonisch unter der zentralen Einwahl 03679/7902-0, ebenfalls 
zu den genannten Zeiten, außerhalb der Öffnungszeiten spre-
chen Sie uns bitte eine Voicemail auf den Anrufbeantworter

• per Mail an buergerservice@neuhaus-am-rennweg.de
Für die einzelnen Ämter nutzt bitte gerne wie bisher die Möglich-
keit einer vorherigen persönlichen Terminvereinbarung über den 
Bürgerservice.

Euer Bürgermeister
Uwe Scheler

Mitmach-Malaktion: Was ist für Dich „Familie“? Male 
uns ein Bild!

Im Rahmen der Ausgestaltung des Fachtages zur Thüringer Fa-
milienförderung „Zusammen.Familie.Leben.“ am 15. Mai 2024 in 
Ilmenau, möchte das für die regionale und überregionale Famili-
enförderung zuständige Fachreferat des Thüringer Ministeriums 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie eine kleine 
Ausstellung verwirklichen, welche die individuellen und vielfälti-
gen Familienbilder in Thüringen visualisiert.

„Was ist für dich Familie? Wo findet Familie statt? Wie sieht Fa-
milie für dich aus?“

Mit Stift oder Farbe und Papier können die eigenen individuellen 
Vorstellungen von Familie festgehalten werden.

Ziel ist eine Vielzahl von persönlichen Darstellungen des eigenen 
verinnerlichten Familienbegriffs in Form einer Zeichnung oder 
Gemälden aller Art, von Teilnehmenden jeden Alters.

Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen und viele kre-
ative Kunstwerke.

Einverständniserklärung / Rechteeinräumung
Ich bin damit einverstanden, dass mein eingereichtes Bild/ künst-
lerisches Werk im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des „Lan-
desprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ 
(LSZ) verwendet werden darf. Mit der Übersendung stimme ich 
zu, dass mein Bild/ künstlerisches Werk beliebig häufig, ganz 
oder ausschnittweise, zeitlich, sachlich und örtlich uneinge-
schränkt für mediale (Webseite, Newsletter, Flyer etc.) und au-
ßermediale (z.B. Ausstellungen) Veröffentlichungen jeglicher Art 
verwendet werden darf. Die Einverständniserklärung gilt weltweit 
und für die Dauer der Urheberrechte.

Datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass die untengenannten Daten 
verwendet werden, um die erlaubte Nutzung des Bildes/künst-
lerischen Werkes sowie die Rechteeinräumung dokumentieren 
zu können, um die Einsendungen zuzuordnen und bei Veröffent-
lichung mit Vorname, Alter und Region zu versehen. Die unten-
genannten Daten werden ausschließlich zu den hier benannten 
Zwecken verarbeitet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Die 
Daten werden gelöscht sobald das Bild/Werk nicht mehr im Rah-
men des LSZ verwendet wird. Die Aufbewahrung der eingegan-
genen Erklärung in analoger Ablage erfolgtgemäß den gesetzli-
chen Regelungen.
Es besteht kein Anspruch auf eine Verwendung des eingereich-
ten Werks im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des LSZ. Sollte 
eine Einsendung nicht im oben beschriebenen Umfang für die 
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden, erfolgt eine unverzügli-
che Löschung der Daten.
Eingereichte Bilder/ Werke werden in keinem Fall zurückgesen-
det.

Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene 
Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten (Berichti-
gung, Vervollständigung oder Löschung Sie betreffender (un-
richtiger) Daten). Möchten Sie diese Rechte geltend machen, 
so richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter 
eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an: Sozialministerium 
(TMASGFF), Werner-Seelenbinder-Straße 6, 99096 Erfurt oder 
per E-Mail an poststelle@tmasgff.thueringen.de

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.tmasgff.de/datenschutz
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Öffnungszeiten des Wertstoffhofes
Der Wertstoffhof im Bauhof, Kirchweg 2, 98724 Neuhaus am 
Rennweg ist wie folgt geöffnet

Donnerstag 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Möglich ist die Abgabe von Altglas, Altpapier, Leichtverpa-
ckungen (gelber Sack), Elektroschrott, Batterien und Haus-
haltsschrott ausschließlich für private Haushalte. Gewerbetrei-
bende haben die Entsorgung eigenständig zu organisieren.

Die für den Elektroschrott vorgesehenen Behältnisse werden 
von der VISTA electronic GmbH Sonneberg bereitgestellt 
und abgeholt.

Zum Verständnis - hier die Definition zu den einzelnen 
Schrottarten.

Zum Haushaltsschrott gehören:
Aluminiumgeschirr, Backbleche, Bratpfannen, Bratwurstros-
te, Bügelbretter, Eimer, Fahrräder, Gartenmöbel aus Metall, 
Gussöfen, Metallregale, Kochtöpfe, Wäscheständer, Sport- 
und Spielgeräte aus Metall, Schubkarren und weitere Haus-
haltsgegenstände aus Metall

Zum Elektroschrott bzw. Elektronikschrott gehören:
Elektro- und Elektronikaltgeräte, wie Kühlschrank, Gefrier-
schrank, Waschmaschine, Trockner, Elektroherd, Geschirr-
spüler, Mikrowellengerät, Staubsauger, Nähmaschine, Ra-
senmäher, Notebook, Computer, Monitor, Lampen, Drucker, 
Kopierer, Telefon, Faxgerät, Modem, Fernseher, Radio, DVD-
Player, Videorekorder und elektrische Musikinstrumente

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein sons-
tiger Sperrmüll oder Schrott im Wertstoffhof entsorgt wer-
den darf. Eine solche unrechtmäßige Ablagerung wird beim 
Landratsamt Sonneberg zur Anzeige gebracht und mit emp-
findlichen Geldbußen geahndet.

Die Grünschnittannahme beginnt voraussichtlich  
im April 2024.

WAHLHELFER GESUCHT

für die Kommunalwahlen, die Europawahl und die 
Landtagswahl im Jahr 2024

Im Jahr 2024 finden folgende Wahlen zu den genannten, teilwei-
se noch voraussichtlichen, Terminen statt:

26. Mai 2024
Wahl des Bürgermeisters der Stadt Neuhaus am Rennweg
Wahl der Stadtratsmitglieder der Stadt Neuhaus am Rennweg
Wahl der Kreistagsmitglieder des Landkreises Sonneberg
Nur in den Ortsteilen: Wahl der Ortsteilbürgermeister und Wahl 
der Ortsteilräte
- Fortsetzung der Auszählung am Montag, 27. Mai 2024 absehbar -

09. Juni 2024
Europawahl
Ggf. Stichwahl des Bürgermeisters der Stadt Neuhaus am Rennweg
Ggf. Stichwahl der Ortsteilbürgermeister der Ortsteile

01. September 2024
Landtagswahl in Thüringen

Für die ehrenamtliche Tätigkeit in den Wahlräumen werden für 
die genannten Wahltermine zahlreiche Wahlhelfer gesucht. Die 
Tätigkeit als Wahlhelfer kann sich auch entweder nur auf die 
Frühjahrstermine oder nur den Herbsttermin beschränken.

In der Stadt Neuhaus am Rennweg sind sieben Wahlvorstände 
und ein Briefwahlvorstand mit jeweils acht bis 10 Wahlhelfern zu 
besetzen.

Die Wahlhelfer erhalten für die ehrenamtliche Tätigkeit eine Auf-
wandsentschädigung pro Wahltag. Diese beträgt für die Kommu-
nalwahl für alle Mitglieder des Wahlvorstandes 30,00 Euro, für 
die Europawahl für den Wahlvorsteher 35,00 Euro und für die 
übrigen Mitglieder des Wahlvorstandes 25,00 Euro, für die Land-
tagswahl für den Wahlvorsteher 35,00 Euro und für die übrigen 
Mitglieder des Wahlvorstandes 25,00 Euro - jeweils pro Wahltag 
und ggf. Tag der fortgesetzten Auszählung.

Sprechzeiten der Ortsteilbürgermeister
Steinheid, Limbach, Neumannsgrund
im Vereinsgebäude Steinheid, Markt 7:
jeweils 1. und 3. Dienstag im Monat
von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr

Scheibe-Alsbach
im Gemeinde- und Vereinshaus Scheibe-Alsbach, Am Rußtiegel 1:
jeweils 1. und 3. Mittwoch im Monat
von 19.00 bis 20.00 Uhr

Siegmundsburg
im Gemeinde- und Vereinshaus Siegmundsburg, Hiftenberg 23,
jeweils 1. und 3. Donnerstag im Monat
von 16.00 bis 17.00 Uhr

Lichte
im Verwaltungsgebäude Lichte, Saalfelder Straße 4,
jeweils 2. und 4. Donnerstag im Monat
jeweils von 16.00 bis 17.30 Uhr

Piesau
im Gemeindeamt Piesau, Straße des Friedens 17,
jeweils 1. und 3. Dienstag im Monat
von 17.00 bis 18.30 Uhr

Schiedsstelle der Stadt Neuhaus am 
Rennweg
Die Anschrift und der Sitz der Schiedsstelle lauten:

Schiedsstelle der Stadt Neuhaus am Rennweg
Marktstraße 2
98724 Neuhaus am Rennweg

Der Schriftverkehr mit den Schiedspersonen ist nur unter dieser 
Anschrift zu führen.

Die Sprechzeiten der Schiedsstelle finden

jeden ersten Montag im Monat von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

im Bürgerhaus der Stadt Neuhaus am Rennweg,
Marktstraße 2, Zimmer 1.21,
in 98724 Neuhaus am Rennweg

statt.

Die nächsten Termine sind:

Montag, 04.03.2024
Montag, 08.04.2024

Die Schiedsstelle ist telefonisch erreichbar über die Zentrale der 
Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg unter 03679/7902-0. Sie 
werden von dort weitervermittelt.

Nächste öffentliche Sitzungen des 
Stadtrates und der Ausschüsse:

Stadtrat 04.03.2024
Bau-, Wirtschafts- und Infrastrukturausschuss 18.03.2024

Die Sitzungen beginnen regelmäßig um 18.00 Uhr im Saal des 
Bürgerhauses, Marktstraße 2, 98724 Neuhaus am Rennweg.

Zu möglicherweise abweichendem Beginn und/oder Sitzungsort 
informieren Sie sich bitte in der Tagespresse oder im Ratsinfor-
mationsdienst auf der Internetseite der Stadt Neuhaus am Renn-
weg unter:

https://www.neuhaus-am-rennweg.de/seite/433218/ratsin-
formationsdienst.html#/councilservice

Dort finden Sie auch die Tagesordnung und Beschlussvorlagen, 
die im öffentlichen Teil der jeweiligen Sitzung zur Beratung durch 
Stadtrat oder Ausschüsse anstehen.



Stadtkurier Neuhaus - 32 - Nr. 2/2024

Als Highlight des Jahres 2023 fand zu Beginn der Sommerferien 
ein Zeltlager aller Ortsteiljugendfeuerwehren im Waldbad Bern-
hardtsthal statt. Weitere Teilnehmer waren die Jugendfeuerwehr 
Goldisthal und die Bergwachtjugend Scheibe-Alsbach. Bereits 
früh wird auf das Interesse an einem orts- und organisations-
übergreifenden Miteinander Wert gelegt.
Auch im Jahr 2024 soll es wieder ein Zeltlager sowie viele weitere 
Veranstaltungen und Wettkämpfe im gesamten Landkreis geben.
Zur weiteren Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und eines ka-
meradschaftlichen Miteinanders überreichte Bürgermeister Uwe 
Scheler einen Gutschein für einen gemeinsamen Besuch der 
Eishalle in Sonneberg einschl. Zugfahrt.
Der Feuerwehrverein Neuhaus am Rennweg hat hierzu die Kos-
tenübernahme für einen gemeinsamen Imbiss bereits zugesi-
chert.
Bürgermeister Uwe Scheler dankte dem Jugendfeuerwehrwart 
Oliver Bückreiß und seinen Stellvertretern Denis Zitzmann und 
Robert Köhler sowie den weiteren Jugendbetreuern Jana Grei-
ner-Adam, Maurice Welsch, Robert Müller, Justin Faust, Heiko 
Schlag, Steffen Siegel, Elly Schweigert, Christian Graf, Philipp 
Marr und Tim Kufner. für ihre sehr gute und wertvolle Arbeit.
Die heutigen Nachwuchskräfte in der Jungendfeuerwehr sind die 
zukünftigen Kameraden in der Einsatzabteilung. Immerhin 10 
Jugendliche wurden im vergangenen Jahr aus der Jugendfeuer-
wehr in die Einsatzabteilungen übernommen, zwei in Steinheid, 
fünf in Lichte und drei in Neuhaus am Rennweg.
Stadtbrandmeister Jörg Müller unterstrich in seinen Ausführun-
gen an die Kinder und Jugendlichen deren Vorbildwirkung für 
andere Jugendliche als Teil der Gemeinschaft Jugendfeuerwehr. 
Jeder einzelne trägt zu noch mehr Zusammenhalt und Teamgeist 
bei. Beides ist eine wesentliche Grundlage für die spätere eh-
renamtliche Tätigkeit im Einsatz. Wichtige Tugenden und Werte 
wie z. B. Verantwortung zu tragen oder Entscheidungen treffen 
zu können, werden bereits in Ausbildung, Training und weiteren 
Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr geschult und geübt.
Jugendwart Oliver Bückreiß sprach auch den Eltern ein großes 
Dankeschön für die stete Unterstützung ihrer Söhne und Töchter 
zur Förderung von Ausbildung und Übung aus.

Nachruf
Am 11. Dezember 2023 verstarb unser ehemaliger Wehr-
führer der Freiwilligen Feuerwehr Bock und Teich, Kame-
rad

Fredi Köhler-Thees
im Alter von 86 Jahren.

Mit den Angehörigen trauern wir um unseren ehemaligen 
Kameraden, dem wir ein ehrendes Andenken bewahren 
werden.

Die Kameradinnen und Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr Lichte,
der Feuerwehrverein Lichte und
der Ortsteil Lichte

Wer als ehrenamtlicher Wahlhelfer tätig sein möchte, kann 
sich persönlich, schriftlich oder telefonisch im Bürgerservice 
der Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 
2, 98724 Neuhaus am Rennweg, Tel. 03679/7902-41, E-Mail: 
poststelle@neuhaus-am-rennweg.de melden.

Zur Beachtung: Bewerber, Beauftragte für Wahlvorschläge und 
deren Stellvertreter sowie Leiter einer Aufstellungsversammlung 
für die Kommunalwahlen oder eine der gleichzeitig stattfindenden 
Kommunalwahlen können nicht Mitglied eines Wahlvorstands 
sein. Für die Wahl des Ortschafts- und Ortsteilbürgermeisters gilt 
dies nur für das jeweilige Wahlgebiet der Ortschafts- und Orts-
teilbürgermeisterwahl

Nachbericht Jahreshauptversammlung 2024 
der Jugendfeuerwehr der Stadt Neuhaus am 
Rennweg
Am 02.02.2024 fand im Saal der Stützpunktfeuerwehr Neuhaus 
am Rennweg die Jahreshauptversammlung der Jugendfeuer-
wehr der Stadt Neuhaus am Rennweg statt.

Blick in den Versammlungsraum der Feuerwache Neuhaus am 
Rennweg am 02.02.2024 - Foto: SBM Jörg Müller
Die Jugendfeuerwehr besteht gesamt aus 61 Kindern und teilt 
sich wie folgt auf die Ortsteile auf:

Neuhaus am Rennweg: 22 Jugendliche/Kinder
Steinheid: 11 Jugendliche/Kinder
Siegmundsburg: 1 Jugendliche/Kinder
Lichte: 21 Jugendliche/Kinder
Piesau: 6 Jugendliche/Kinder

Jugendfeuerwehrwart Oliver Bückreiß ließ in einem kurzen Be-
richt das vergangene Jahr 2023 Revue passieren und gab wäh-
rend der Veranstaltung einen Ausblick auf das kommende Jahr 
2024.

Vorne links. Stellv. Jugendfeuerwehrwart Denis Zitzmann, Stadt-
brandmeister Jörg Müller, Jugendfeuerwehrwart Oliver Bückreiß, 
Kreisjugendfeuerwehrwartin Karolin Barcsik und stellv. Jugend-
feuerwehrwart Robert Köhler; hinten oben im Fahrzeug die Jug-
endsprecherin Emma Schramm - Foto: Andreas Beer
Zur Jahreshauptversammlung wurde aus allen anwesenden Mit-
gliedern ein neuer Jugendsprecher gewählt.
Nachdem sich im ersten Wahlgang kein Kandidat durchsetzen 
konnte, wurde dann im zweiten Wahlgang Emma Schramm zur 
Jugendsprecherin gewählt.
Die Ausbildungen der Jugendfeuerwehr finden alle zwei Wochen 
individuell im jeweiligen Ortsteil oder als Gemeinschaftsdienste 
statt.
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fasziniert von seinen Erkenntnissen und weiß: Sie muss diesen 
Mann treffen, von ihm will sie lernen, wie sie ihren Traum verwirk-
lichen und Menschenleben retten kann.

Sarah Lark: Himmelsstürmerinnen - Wir greifen nach den 
Sternen Bd.1

Ende des 19. Jahrhunderts in Schottland: 
Drei Cousinen aus dem adligen Clan der 
Hards streben nach Höherem. Während Ailis 
die Sterne erkunden will, träumt Donella vom 
Ballonflug und Haily vom Starruhm auf der 
Bühne. In der ersten schottischen Mädchen-
schule werden die Schülerinnen tatsächlich 
auf ein mögliches Studium vorbereitet. Die 
junge Emily, die aus einer Dienstbotenfami-
lie stammt, darf die drei Cousinen dorthin 
begleiten. Was zunächst wie ein Glücksfall 
für Emily anmutet, ist an eine ungute Be-

dingung geknüpft. Aber erst einmal scheint ihnen die Welt offen 
zu stehen. Doch dann nimmt das Schicksal für eine der Frauen 
eine unerwartete Wendung, und die vier werden in alle Winde 
zerstreut...

Clive Cussler: Seewölfe

Neuengland, USA, 1914: Während in Euro-
pa der Erste Weltkrieg ausbricht, untersucht 
Privatdetektiv Isaac Bell den Einbruch in 
einer Waffenfabrik. Nichts scheint gestoh-
len zu sein. Doch dann entdeckt er, dass 
stattdessen etwas hinterlassen wurde: ein 
Sender. Dieser kann es deutschen U-Booten 
ermöglichen, die Frachtschiffe aufzuspüren 
und zu versenken. Wer sabotiert die ameri-
kanische Unterstützung für Großbritannien? 
Isaac Bell hat nur wenig Zeit, den Feind auf-
zuhalten - sonst wird sich der Atlantik vor 
lauter Blut rot färben.

Rachel Givney: Das verschlossene Zimmer

Wie viele Geheimnisse erträgt eine Familie?
Krakau, im Frühjahr 1939. Alle Zeichen ste-
hen auf Krieg, denn das Deutsche Reich 
treibt seine Angriffspläne auf Polen un-
barmherzig voran. Die junge Marie aber be-
schäftigen ganz andere Fragen: Wer ist ihre 
Mutter? Warum verschwand sie, als Marie 
ein Kleinkind war? Und warum verweigert 
ihr Vater, ein renommierter Arzt, jedes Ge-
spräch über sie? Als Marie die Ungewissheit 
nicht länger aushält, entschließt sie sich zu 

einem drastischen Schritt und bricht in das Zimmer ihres Vaters 
ein. Kein anderer Raum im Haus ist verschlossen, und eine Tür 
versperrt man nur, wenn sich etwas Wertvolles dahinter befin-
det...

Empfehlungen für Kinder

Mary Pope Osborne: Das magische Baumhaus - Das Ge-
heimnis der Nashörner

Anne und Philipp landen mit dem magi-
schen Baumhaus in einem Wildreservat 
im Süden Afrikas. Dort schwebt eine 
Nashornmutter in großer Gefahr! Wil-
derer haben es auf ihr wertvolles Horn 
abgesehen. Für die Geschwister beginnt 
ein Wettlauf gegen die Zeit: Sie müssen 
das Tier unbedingt zuerst aufspüren. Wie 
können Anne und Philipp die Jäger über-
listen, um das Nashorn und sein Baby zu 
schützen?

Einladung an alle Vereine
Alle Vorsitzenden/ Vertreter (max. 2 Personen pro Verein) 
der in der Stadt Neuhaus am Rennweg und den Ortsteilen 
ansässigen eingetragenen Vereine lade ich hiermit zu einer 
gemeinsamen Beratung

am Freitag, dem 15.03.2024,
um 16.00 Uhr,
im Bürgerhaus - Bürgersaal,
Marktstraße 2,
98724 Neuhaus am Rennweg

recht herzlich ein.

Gemeinsam mit Euch möchte ich folgende Themen bespre-
chen:

1. Terminplanung, Abstimmung und Meldung für Veranstal-
tungen

2. Werbemöglichkeiten für Vereine auf der städtischen In-
ternetseite, im Amtsblatt und auf der digitalen Anzeige 
im Bürgerhaus

3. Kindertag und Kreissportfest
4. Anliegen der Vereine

Ich freue mich auf eine zahlreiche Beteiligung Eurerseits.

Ihr Bürgermeister
Uwe Scheler

Stadtbibliothek

Im halben Eise

Blick` in die Welt und lerne leben,
bedrängt Gemüt;
braucht nur ein Tauwind sich zu heben
und alles blüht.

Die Hasel stäubt, am Weidenreise
Glänzt seidner Glast;
Schneeglöckchen lenzt im halben Eise
Und Seidelbast.

Braucht nur ein Tauwind sich zu heben. -
Verzagt Gemüt,
blick` in die Welt und lerne leben:
der Winter blüht!

Rudolf Alexander Schröder

Nun ist das neue Jahr schon ein paar Wochen alt. Noch sind 
die Tage recht kurz und meistens ziemlich kühl. Die Sonne steht 
kontinuierlich höher und schickt ihre wärmenden Strahlen auf die 
Erde. In diesem Jahr feiern wir Ostern bereits Ende März. Vogel-
gezwitscher, vielleicht mehr Sonnenschein, höhere Temperatu-
ren und bunte Ostereier.
Mit passenden Medienempfehlungen sorgen wir dafür, dass Sie 
rechtzeitig in Osterstimmung kommen. Schmökern Sie im Medi-
enbestand der Stadtbibliothek.
Zahlreiche Ideen und Anregungen für das Osterfest finden Sie in 
Ihrer Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg. Für Ihren Osterur-
laub finden Sie bestimmt auch die richtige Reiselektüre.

Empfehlungen

Susanne Lieder: Die Elemente des Lebens

Sie heilt mit der Kraft der Natur und wird 
eine Pionierin der Medizin
Paris, 1834: Mélanie will Ärztin werden, doch 
als Frau wird ihr der Zugang zur Universität 
verwehrt. Heimlich schleicht sie sich trotzdem 
in den Vorlesungssaal. Als sie krank wird, 
scheint ihr kein Arzt helfen zu können, ihre 
letzte Hoffnung ist die Homöopathie. Durch 
Zufall fällt ihr die heilkundliche Schrift eines 
Samuel Hahnemann in die Hände. Mélanie ist 



Stadtkurier Neuhaus - 35 - Nr. 2/2024

Jetzt neu in der Bibliothek

Tonies zum Ausleihen
In der Stadtbibliothek Neuhaus am 
Rennweg können nun auch Tonies 
ausgeliehen werden.

Was sind Tonies?
Tonies sind kleine magnetische Fi-
guren, die durch Aufstellen auf die 
Toniebox zur Hörfigur werden.

Liebe Eltern,

gern informieren wir Sie, dass das neue frühkindliche Sprach- 
und Leseförderprogramm „Lesestart 1-2-3“ in der Stadtbiblio-
thek Neuhaus am Rennweg begonnen hat.
Erinnern Sie sich noch? Sie haben wahrscheinlich in Ihrer Kin-
derarztpraxis das erste Lesestart-Set erhalten. Damals hat Ihr 
Kind gerade angefangen zu sprechen. Bei der Set-Übergabe hat 
man Ihnen erklärt, wie Sie durch regelmäßiges Vorlesen und Er-
zählen die Entwicklung ihres Kindes fördern können. Wir hoffen, 
dass Sie seit dieser Zeit gemeinsam viele Bilderbücher entde-
cken und dass Sie erleben, wie das Vorlesen Ihrem Kind hilft, 
sich selbst und die Welt zu verstehen.
Die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg 
möchten Ihnen nun das zweite Lesestart-Set für Kinder ab drei 
Jahre überreichen.
Wir hoffen, dass Sie mit dem neuen Set wieder gerne auf Vor-
lese- Entdeckungsreise gehen und gemeinsam mit Ihrem Kind 
immer wieder die Stadtbibliothek Neuhaus besuchen. Dort kön-
nen Sie zusammen viele Bücher und weitere Medien entdecken 
sowie attraktive Angebote für Familien nutzen.
„Lesestart 1-2-3“ wird vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und von der Stiftung Lesen durchgeführt.
Die neuen Lesestart-Sets für Dreijährige gibt es ab sofort in der 
Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg. Die Lesestart-Sets sind 
kostenlos.

Die Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg bietet einen 
Medienkurier-Service für ältere und mobil eingeschränkte 
Bürgerinnen und Bürger an. Wenn wir Ihr Interesse geweckt 
haben, nehmen Sie bitte mit der Stadtbibliothek Neuhaus am 
Rennweg Kontakt auf.
Telefonische Auskünfte zu den Öffnungszeiten unter der Te-
lefonnummer: 03679/722238

Besuchen Sie uns auch im online Portal „thuebibnet“, die vir-
tuelle Ausleihstelle der Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg.

Wie funktioniert die Onleihe?
Die Nutzer der Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg gelangen 
über die Internetseite der Stadtbibliothek zum digitalen Medien-
angebot. Für die Anmeldung bei der Onleihe-Bibliothek /Thuebib-
net benötigen Sie die Ausweisnummer (z.B. 00024638) auf der 
Rückseite Ihres Bibliotheksausweises. Nach dem Einloggen mit 
den persönlichen Daten kann nun einfach und unkompliziert ein 
Medium heruntergeladen werden. Das Medium kann nicht nur auf 
dem Computer genutzt werden, sondern auch auf dem Tablet, 
eBook-Reader und Co… Jedes ausgeliehene Medium kann man 
für 21 Tage nutzen. Wenn die Ausleihzeit abgelaufen ist, ist das 
Medium automatisch „zurückgegeben“ und nicht weiter nutzbar. 
Da die Rückgabe automatisch erfolgt, gibt es keine Mahngebüh-
ren. Natürlich können Sie das Medium erneut ausleihen.

Unsere Öffnungszeiten

Montag geschlossen
Dienstag bis Freitag
10:00 Uhr - 17:00 Uhr

Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg
Marktstraße 3

98724 Neuhaus am Rennweg
Telefon : 03679/722238

E-Mail: info@stadtbibliothek-neuhaus.de
http://www.stadtbibliothek-neuhaus.de

Öffnungszeiten Ortsteilbibliotheken
Ortsteilbibliothek Piesau
1. und 3. Dienstag im Monat von 17:30 Uhr - 18:30 Uhr

Marc-Uwe Kling: Das Klugscheisserchen

Ein echtes Klugscheißerchen weiß immer 
am besten Bescheid!
Tina und Theo Theufel sind geschlagen mit 
Eltern, die keinen Hund haben, aber ständig 
Rote Beete essen wollen. Außerdem wissen 
sie immer alles besser. Also die Eltern. Die 
Kinder auch. Der Apfel fällt schließlich nicht 
weit vom Stamm. Aber Theo und Tina geben 
wenigstens zu, dass sie Klugscheißer sind. 
Mama und Papa streiten es ab. Das ist na-

türlich absolut lächerlich.
Vor Kurzem sind die Theufels umgezogen in ein altes Haus mit 
einem Dachboden voller Abenteuer. Obwohl Spielen auf dem 
Dachboden nicht gerne gesehen ist, machen Tina und Theo 
nichts lieber als das. Und außerdem machen die Kinder auf dem 
Dachboden eine seltsame Entdeckung: In einer Bücherkiste 
haust ein kleines Männchen mit großer Klappe. Ein waschechtes 
Klugscheißerchen, das behauptet, nur für seinesgleichen sicht-
bar zu sein!

Annette Langen: Ela! Mutmach-Geschichten mit Herz

Ela ist neu in der Tita, der Kita für Tiere 
mitten im Wald. Sie ist gerade erst mit 
ihrer Oma und ihrer Schwester herge-
zogen und fühlt sich im neuen Zuhause 
noch oft fremd. Aber in der Tita freundet 
sich das Lämmchen schnell mit den Tier-
kindern an und merkt, wie verschieden 
sie doch alle sind. Da ist Tatze, die Katze, 
die Bammel vor der Tita-Übernachtung 
hat. Oder Bingo, der Flamingo, der eine 
Flughilfe für seinen zu kurzen Flügel be-
kommt und endlich fliegen kann. Egal, 
worum es geht, die Tierkinder halten zu-

sammen und wissen: Gemeinsam sind wir stark!

Andrea Schütze: Baltus Dunkelpracht - Einschlafgeschichten

Der kleine Nachtwächter Baltus 
Dunkelpracht ist es, der für die Si-
cherheit in der kleinen Stadt Sternen-
winkel an der Glucker sorgt - und 
das sicher schon die letzten dreihun-
dert Jahre. Natürlich hat er auch eine 
treue Gefährtin, die Dackeldame 
Frau Knurr, die zwar ständig ultrasch-
lecht gelaunt ist, aber ein Hundeherz 
aus Brausepulver hat.
Jeden Abend machen sich Baltus 
und Frau Knurr auf den Weg durch 
die nächtlichen Straßen ihres Städt-
chens und achten darauf, dass alle 

Bewohner in Ruhe schlafen können. Und damit die beiden 
auch nichts übersehen, helfen ihnen die Wächtersteine in Baltus‘ 
Laterne, die immer dann anfangen zu flackern, wenn es etwas zu 
tun gibt. Baltus und Frau Knurr retten Kuschelbären oder brin-
gen ausgebüxte Katzenkinder zu ihrer Mama zurück.

Ängstlich, mutig, glücklich, wütend … 
Es ist nicht immer leicht, eigene Ge-
fühle zu erkennen.
Dieses liebevolle Pappbilderbuch 
zeigt kindgerecht:
Wie fühlt es sich an, wenn man wü-
tend ist? Oder fröhlich?
Es hilft schon den Kleinsten, Emp-
findungen Namen zu geben, um den 
Umgang mit Gefühlen zu lernen. So 
werden soziale Kompetenzen wie 
Empathie ganz spielerisch gestärkt.

Ein Spielbuch mit vielen Klappen und einem Schieber auf dem 
Cover, ideal für das gemeinsame Betrachten von Eltern und Kind.
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Juni
Die Brotversorgung unseres Ortes stoppt häufig, da das Mehl 
von Sonneberg oft ausbleibt.
Viele Arbeiter der Porzellanfabrik treten ihren 14 tägigen Urlaub 
an.
Mitte Juni beginnen wieder die Vorträge der Volkshochschule.
Es tritt auch eine Geschäftsstockung in unsere Porzellanfabrik 
ein, die zu schlimmen Befürchtungen Anlass gibt. Man kann wö-
chentlich nur 3 Tage arbeiten. Hoffentlich löst sich diese Krise 
recht bald! Sie wird bei diesen teuren Lebensverhältnissen be-
sonders schwer empfunden.
Am 20. Juni heißt es: Auf zur Wahl des 1. Landtages vom „Frei-
staat Thüringen“. Von 291 Wahlberechtigten üben nur 158 das 
Wahlrecht aus. Die Heuernte hält die übrigen Wähler vom Wahl-
geschäft ab. Es werden gewählt: 71 Mehrheitssozialisten, 63 Un-
abhängige, 15 Demokraten, 6 Deutsche Volkspartei, 2 Kommu-
nisten, 1 Stimme ist ungültig, da das Kuvert - sollt man´s glauben 
-! keinen Stimmzettel enthält.

Juli
Im Freihandel ist schon alles zu haben. Jeder Kaufladen hält Fett 
zum Verkauf feil, allerdings noch entsprechend teuer. Die Not in 
der Arbeitsgelegenheit in der Fabrik ist noch nicht beseitigt. Da 
die Luxusgegenstände nicht mehr den früheren Absatz zu ver-
zeichnen haben, bestimmt man den schon länger geplanten Um-
bau in der Limbacher Fabrik. Auf das Hinterhaus wird ein neuer 
Stock gebaut zur Einrichtung einer Dreherei für Gebrauchspor-
zellan Teller, Kannen etc. Gebrüder Beyer Neuhaus führen den 
Bau aus.

August
Der politische Himmel will sich für uns Deutsche nicht lichten. 
Das zeigt das tagelang in den Zeitungen besprochene Spaa - 
Abkommen. Frankreich fordert rücksichtslos die Herabsetzung 
des Heeres, Herausgabe der Waffen etc. Eine allgemeine Ver-
bitterung, selbst wenn auch leisester Art, ist wohl zu erkennen.
Schon in einigen Gemeinderatssitzungen besprechen sich die 
Mitglieder über den geplanten Schulumbau. Der Riss dazu ist 
schon längst gezeichnet, aber zu einem positiven Ergebnis ist 
man noch nicht gekommen, da man die große Schuldenlast der 
Gemeinde nicht aufbürden kann. Es schweben Verhandlungen 
mit dem Staat zwecks Zuschüssen aus mehreren Fonds.
Im Nachbardorf Steinheid greift die Maul- und Klauenseuche rie-
sig um sich. Es wird eben auch nicht die Kuh unseres Waldbe-
wohners verschont.

September
Wie man allgemein befürchtete, blieb auch unsere Gemeinde 
nicht von der verheerenden Maul- und Klauenseuche verschont. 
Zuerst sucht die Seuche die Ställe des Oberlandes heim. Sie for-
derte verschiedene Opfer. So bei Wilhelm Zehner 1 Ziege, des-
gleichen bei Florenz Kahl, dessen Nachbar Kühnlenz. Sie breitet 
sich über das ganze Dörfchen aus. Im Vergleich zu Ortschaften 
des Unterlandes können wir ja noch von Glück sagen.
Am 25. Sept. beginnen die Herbstferien der Schulkinder, schon 
einige Tage vorher sieht man auf den Feldern Leute beim Kar-
toffelhacken beschäftigt. Ein Jeder freut sich auf die neuen Kar-
toffeln, denn die Vorräte sind aufgezehrt, und die neuen Kartof-
feln von auswärts sind ja doch zu teuer. Kartoffeln bilden ja den 
Hauptbestandteil der Nahrung unserer Waldbewohner. Das Brot 
ist ebenfalls knapp, und dazu kostet der Laib schon seit Sommer 
4.40 M. Wäre wenigstens die Qualität dem Preis entsprechend! 
Aber leider muss der Bäcker aus allen möglichen Streckmitteln 
wie Erbsenmehl, Maismehl etc. unser Brot herstellen.

November
Der Monat November beschert uns gleichfalls herrliches Wetter. 
Jung und alt nutzt die schönen Herbsttage, um den Winterbedarf 
an Holz zu decken. Die Arbeiten auf dem vom Staat an die Ge-
meinde überlassenen Rodeland machen Fortschritte. Die herr-
liche Fuchsenwand - ein Lieblingsaufenthalt für unsere Hiften-
berger Kinder - verliert dadurch einen beträchtlichen Teil seines 
Waldbestandes, zumal auch auf der Limbacher Seite zwecks 
Schaffung von Kartoffelland der Wald niedergelegt wird. Von nun 
ab steht noch circa 100 - 150 m südlich der Straße Wald.

Dezember
Auf der Flur ist es lebendig. Die Flurjäger üben ihr Jagdrecht auf 
Krammetsvögel aus (einen Hasen hat wohl unsere ganze Flur 
nicht aufzuweisen!); die Vogelsteller sind wie noch nie am Werke. 
8 - 10 Hütten auf der Flur, frevelhafte Behandlung der Vogelbeer-

Neue Öffnungszeiten der Ortsteilbibliotheken
Ortsteilbibliothek Scheibe-Alsbach
2. und 4. Mittwoch im Monat von 15:30 Uhr - 16:30 Uhr
Ortsteilbibliothek Steinheid
1. und 3. Mittwoch im Monat von 15:30 Uhr - 16:30 Uhr

In der Chronik von Siegmundsburg  
(1920 - 1921) geblättert
Diese Chronik wurde vom jeweiligen Lehrer der Schule des  
Ortes geführt.

1920
Januar
Das Jahr 1920 bringt uns endlich den lang erwarteten Frieden. 
Am 10. Januar wird er endgültig unterzeichnet. Über 1 Jahr 
brauchten unsere Feinde um diesen Schandfrieden, ein Werk 
des blühenden Hasses fertig zu stellen. Unerfüllbare Bedingun-
gen sind uns dadurch zur Erfüllung auferlegt. Kein Jubel, keine 
Freude zieht durch unser Land, sondern versteckter Groll. Es 
muss und wird doch wieder anders werden. Je größer der Druck, 
desto größer der Gegendruck. Die Hoffnung der Einwohner: 
„Nun wird alles wieder besser werden!“ erfüllt sich nicht. Sinken-
der Geldwert und steigende Preis bei Lebens- u. Gebrauchsmit-
tel sind die Folge. Dazu tut noch der Wucher das Seine.
Der Schreiber dieses (R. Luthardt) hält eine Vortragsreihe von vier 
Vorträgen an der Volkshochschule Limbach über: „Unsere Heimat-
scholle als Erwerbsquelle im Wechsel unserer Zeit“. Herr Doktor 
Kost, Limbach, sprach über: „Der Mensch und seine gesundheit-
liche Gefahren“. u. „Der Monismus“, der Herr Pfarrer Nenninger 
Steinheid, über „Die Propheten im Lichte der Gegenwart“ u. „Die 
Bedeutung des Volksliedes“, der Koll. Herdan, Steinheid, über „Die 
häusliche Erziehung bei den Kleinen“ u. Herr Koll. Franke, Fried-
richshöhe über „Reformbestrebungen in der Schule“. Herr Berghow 
erfreute uns durch sein ernstes u. wahres Spiel „Der Totentanz“.

Februar
Der Februar Kennzeichen der Zeit: Immer noch sinkender Geld-
wert, steigende Warenpreise u. Löhne! Unsere Mark gilt im Aus-
land nur noch 1 - 3 Pfg. Dadurch wird die Einfuhrmöglichkeit von 
Lebensmitteln und Rohstoffen immer geringer.
Am 14., 15. u. 27. Febr. kehren Herrmann Baumbach, Hans Bey-
er u. Herrmann Sollman aus franz. Gefangenschaft heim. Der 
neue Arbeitergesangverein begrüßt sie mit einem Lied.

März
Die Messe in Leipzig ist auch für die Porzellanfabrik Limbach gut 
ausgefallen. In Leipzig waren nicht weniger als 1100 Aussteller u. 
90000 Besucher der Messe. Sie ist zu Recht das Spiegelbild der 
Deutschen Tatkraft und Geistes.
Der Kapp-Putsch hat auch in unser kleines Bergdorf geringe 
Wellen gezogen. Zu einem Streik wie anderwärts ist es aber in 
der Porzellanfabrik Limbach nicht gekommen. Nur eine Kapp-
Streifwache im Sturmanzug, bestehend aus drei Offizieren u. 
einer Mannschaft durchfuhr im Auto am 16.3. unser Dorf in der 
Richtung Eisfeld. Dort wurden diese entwaffnet. Im benachbar-
ten Steinheid wurde ein Umzug der Arbeiterschaft zum Zeichen 
des Protestes veranstaltet.

April
Der April brachte im Schulbetrieb einen Umsturz. Kollege 
Luthardt hat die 1. Lehrstelle an der neu erbauten Schule in 
Schichtshöhn bei Sonneberg erhalten, kann aber erst am 14. 
April wegen der schlechten Transportgelegenheit fortziehen. Ich 
(Bothe) unterrichte abwechselnd 1. oder 2. Klasse. Am 12. April 
beginnt das neue Schuljahr. 10 Kinder (5 J. 5 M.) werden einge-
führt. Nach ungefähr 14 Tagen erhalte ich vom Kreisschulamt die 
Mitteilung, dass ich die 1. Lehrstelle übernehme. Die 2. Lehrstelle 
übernimmt Kollege Schulamtskandidat Kurt Lindner aus Eisfeld. 
Am 25. April wird er eingeführt. Da er verheiratet ist, bezieht er 
die Dienstwohnung in der Schule. Ich bleibe in meiner bisherigen 
Wohnung bei Herrn Albin Ehrhardt.

Mai
In den ersten Tagen des Monats ist das ganze Dorf in Erregung, 
denn mehrere Feldjäger der Umgegend halten Haussuchung 
hier, da sie den in Sachsendorf gestohlenen Zugochsen bei uns 
als „schwarzgeschlachtet“ vorzufinden glauben. Er soll angeblich 
gestohlen sein. Die allgemeine Meinung geht aber dahin, dass 
der Ochse des höheren Preises wegen von dem Besitzer an 
„Schwarzschlächter“ verkauft worden sei, nur dem Scheine des 
Gerechten wegen habe er ihn als gestohlen angemeldet.
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Juli
Der Gemeinderechnungsführer, Aug. Höhn, muss riesige Sum-
men für Arbeitslosenunterstützung auszahlen, da der Arbeits-
mangel sich steigert. Der Schulbau macht Fortschritte. Die Zim-
merleute Otto legen das Bauholz auf dem Platz am Spritzenhaus 
zu. In mehreren Gemeindeversammlungen wird der Bau eines 
4-Familien-Wohnhauses aus Gemeindemitteln beschlossen; um 
die Wohnungsnot im Ort zu steuern. Ein Stück Wald in der Fuch-
senwand neben Albin Baumbach wird niedergelegt zur Gewin-
nung eines Bauplatzes. Der Grund zum neuen Gemeindehaus 
wird auch gegraben.

August
Großartiger, bis 2,2 m hoher Sommerroggen prangt auf dem 
Märterlein, u. zwar gehört er Oskar Töpfer im Oberland.
Die Schule wird gerichtet.

Oktober
Zum 1. Oktober wurde unser bisheriges Postamt Alsbach auf-
gehoben infolge Sparsamkeitsrücksichten seitens des Reiches, 
Siegmundsburg, Neumannsgrund, Limbach und Friedrichshöhe 
wird von Steinheid u. Alsbach von Scheibe aus bestellt.
Die Glasperlenindustrie blüht, fast in jedem Hause rauscht noch 
nach Fabrikschluss der Balg. Perlen mit 8 mm Durchmesser kos-
ten pro 1000 Stck. 22,- M.; solche mit 10 mm 24,- M. Ein neuer 
Blasebalg wird mit 600 M. - 700 M. bezahlt.

Dezember
Endlich ist es wieder soweit, dass sich unsere Waldbewohner 
wieder 1 Schwein halten können. Fast jeder Haushalt zieht sich 
eins groß.

Rolf Kirchner
Natur- und Heimatfreunde e.V. Siegmundsburg

Die Fortführung der Chronik für den Ortsteil 
Siegmundsburg ist gesichert!
Nach entsprechendem Aufruf der Stadt Neuhaus am Rennweg 
hat sich Frau Sigrun Greiner, Ortsteilbürgermeisterin für den 
Ortsteil Siegmundsburg, kürzlich bereit erklärt, künftig auch das 
Ehrenamt der Ortsteilchronistin für ihren Ortsteil und Heimatort 
zu übernehmen.

Im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und 
Tourismus am 05.02.2024 wurde Frau Greiner vom Bürgermeis-
ter entsprechend bestellt und ihr eine diesbezügliche Urkunde 
überreicht.

Die erste Amtszeit von Frau Greiner als Ortsteilchronistin um-
fasst drei Jahre und läuft daher zunächst bis Ende Januar 2027.

GESUCHT: Ortsteilchronist/in  
für Neuhaus am Rennweg
Das Ehrenamt der/des Ortsteilchronistin/en für Neuhaus am 
Rennweg ist neu zu besetzen.

Sie haben Interesse an der Fortführung der historischen Do-
kumentation Ihres Heimatortes?

Dann rufen Sie uns gerne bei uns an unter 03679 7902-0 
oder schreiben uns eine E-Mail an poststelle@neuhaus-am-
rennweg.de, wir freuen uns über Ihr Interesse.

Gemäß der Hauptsatzung der Stadt Neuhaus am Rennweg 
erhält jede/r Ortsteilchronistin eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 25,00 Euro.

bäume an der Straße legen Zeugnis ab von dem unvernünftigen 
Treiben!

1921
Januar
Möge den durch die Habsucht äußerer Feinde zerfleischten und 
durch parteiliche Hetze im Innern krankenden Staatskörper ein 
Jahr des Friedens, der Vernunft, der Genesung beschieden sein! 
Das sei mein Neujahrswunsch für unser armes Vaterland.

Februar
Dieser Monat bringt uns neuen Schnee und herrliches Sport-
wetter. Jung u. Alt freut sich der schönen Wintertage. Die Sonne 
scheint sommerlich warm u. der Mond erleuchtet die Nacht tag-
hell. Tagsüber wimmelt es von Kindern an den „Ländern“, wo sich 
auch nachts bis 12 Uhr die sportfreudige erwachsene Jugend 
tummelt sich beim Rodeln u. Schneeschuh fahren.
Da das Wetter günstig ist und der Schnee es erlaubt, fahren viele 
Leute den Kartoffelmist auf ihre Äcker.
Auf der Jagd in Stelzen wurden von Siegmundsburger Jägern 2 
Hirsche erlegt, darunter ein kapitaler 10 - Ender. Einer wurde hier 
bei Erwin Müller aus gepfundet, ein anderer in Steinheid. Bei uns 
kostete das Pfund je nach der Qualität 7 - 9 M.
Damit sich die Zahl der Vereine in unserem kleinen Dorfe noch 
erhöht, wird nach Vortrag eines noch jugendlichen Kommunisten 
Gäbler von hiesigen jungen Burschen ein Kommunistischer Ju-
gendverein gegründet. Auch ein Zeichen unserer Zeit!

März
Mit Schneestürmen und Regenschauern zieht der Frühlingsmo-
nat ins Land. So trübe wie das Wetter ist auch der politische Him-
mel für uns Deutsche. Nachdem die Pariser Reparationskonfe-
renz uns ungeheure Verpflichtungen (sie war Ende Januar 1921) 
auferlegte, will man Deutschland auf der Londoner Konferenz 
noch bis zum Weißbluten erschöpfen.
Der Geschäftsgang der Porzellanfabrik hat sich durch flauen 
Ausgang der Messe wenig gebessert. Namentlich wird die Haus-
industrie schwer betroffen. 1 - 2 Wochen bleiben die Aufträge 
zum Gießen aus.
Ein Hochzeitspaar lässt sich mit dem Postauto der Linie Stein-
heid - Rauenstein zur Kirche fahren; es soll billiger gewesen sein 
als ein Geschirr zu diesem Zweck.
Wegbauarbeiten werden von den Erwerbslosen ausgeführt hin-
ter der Schule, zum Alwin Otto, zum Schultheiß Lehmann u. im 
Froschgrund.

April
Verschiedene Notstandsarbeiten werden von den Arbeitslosen 
ausgeführt; fortgesetzt werden die Ausbesserungsarbeiten der 
Wege. Auf die energische Beschwerde der Nachbarn Anton 
Bechmann, Ali und Oskar Bechmann wird die Straße vor ihren 
Häusern aufgerissen zwecks Einmauerung eines Wasserbas-
sins. Dasselbe soll das Wasser sammeln, da die Keller der be-
treffenden Nachbarn meistens unter Wasser stehen. Das Wasser 
soll herrühren von dem früher verschütteten Brunnen bei Gustav 
Florschütz. Der Wassersammler befindet sich ca. 5 m oberhalb 
vom Hause Ali Bechmann auf der rechten Seite.
Die Rodearbeiten nehmen infolge Arbeitsmangels auf dem Mär-
terlein, dem Saar u. Hiftenberg raschen Fortgang. Mehrere woll-
ten heuer noch Kartoffeln dahin legen.

Mai
Unsere Schulbau-Frage steht im Vordergrund des Interesses der 
Gemeinde; jede Gemeindeversammlung stellt als 1. Punkt auf 
die Tagesordnung Schulbau. Man entscheidet sich nach hartem 
Für oder Wider für einen Umbau. Er ist natürlich mit weniger Kos-
ten als ein Neubau verbunden. Baurat Rommel - Saalfeld - fertigt 
nun das 3. Umbauprojekt an und macht einen Kostenanschlag 
von 130 000 M; aus dem Arbeitslohn-Fonds erhalten wir noch 
ca. 14 000 M. zugebilligt. Bis Herbst soll der Umbau erledigt sein. 
Der Unterricht wird in dieser Zeit im Rosenbaumschen Saal ver-
teilt, wofür er täglich 10 M. Pacht zugebilligt erhält.

Juni
Am 1. Juni findet der 1. Unterricht im Saal statt. In den nächsten 
Tagen beginnt die Arbeit am Schulumbau. Das alte Hintergebäu-
de wird eingerissen, d.h. die Zimmerleute Gebr. Otto, die vielen 
Arbeitslosen - da der Geschäftsgang der Limbacher Fabrik sehr 
schlecht ist - graben den neuen Keller aus.
Die Kirmes wird heuer tüchtig gefeiert. Bei der Gastwirtschaft 
Fritz Hartwig vergnügt sich die Jugend an der Schaukel, Schieß-
bude u. dem Karussell.
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Stellenausschreibung

Gesucht wird ein engagierter Mitarbeiter (m/w/d) für die offene Kinder- und Jugendarbeit

Nutze diese große Chance und gestalte die ZUKUNFT unserer Kinder und Jugendlichen aktiv mit!

Die Stadt Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) mit 
ca. 9.000 Einwohnern und 8 Ortsteilen sucht zum nächstmög-
lichen Termin

einen Mitarbeiter (m/w/d)
für die offene Kinder- und Jugendarbeit

in der Stadt Neuhaus am Rennweg und den Ortsteilen

in Teilzeit mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeits-
zeit von 30 Stunden.

Die Stelle ist unbefristet und mit EG S 11 nach TVöD bewertet.

Die Probezeit beträgt 6 Monate.
Von dem Bewerbern (m/w/d) werden erwartet:

• Abgeschlossenes, sozialpädagogisches Studium mit 
staatlicher Anerkennung oder einen vergleichbaren Stu-
dienabschluss

• Berufserfahrung in der Jugendarbeit und/oder Jugendso-
zialarbeit wäre wünschenswert

• Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• Sprachliche und interkulturelle Kompetenz
• Einen eigenverantwortlichen und selbstorganisierten 

Arbeitsstil
• Flexibilität, Offenheit und Spaß am „Netzwerken“
• Frische Ideen und Leidenschaft, um unsere Jugendli-

chen zu unterstützen

Die Tätigkeit umfasst u. a.:

• Wertschätzende und ressourcenorientierte Begleitung 
und Unterstützung junger Menschen aus unterschiedli-
chen Milieus

• Ein hohes Maß an Beziehungs- und Vertrauensarbeit

• An der Lebenswelt der Jugendlichen orientierte Planung 
und Durchführung von Projekten sowie Angeboten in der 
offenen und aufsuchenden Jugendarbeit

• Planung und Durchführung von Veranstaltungen
• Zusammenarbeit mit den Schulen, anderen Trägern der 

Jugendarbeit, Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit 
in der Region

• Zusammenarbeit mit aktiven Jugendverbänden der 
Region

• Kooperation mit dem Jugendamt des Landkreises Son-
neberg

• Flexible Einsatzzeiten auch in den Abendstunden
Wir unterstützen bei Bedarf auch gerne bei der Wohnungssu-
che in Neuhaus am Rennweg und sind beim Umzug behilflich.

Wenn Ihr Interesse an dieser verantwortungsvollen und ab-
wechslungsreichen Tätigkeit habt, dann richtet bitte Eure 
aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Le-
benslauf, sämtliche Ausbildungs-, Prüfungs- und Beschäfti-
gungsnachweise) bis spätestens 15.03.2024 auf dem Postweg 
oder per E-Mail an:

Stadt Neuhaus am Rennweg
z. Hd. des Bürgermeisters
Herr Uwe Scheler
Marktstraße 2
98724 Neuhaus am Rennweg
E-Mail: uwe.scheler@neuhaus-am-rennweg.de

Bitte seht unbedingt von der Einsendung von Originalunterla-
gen ab, da Ihre Bewerbung nur zurückgesandt wird, wenn Sie 
einen adressierten und frankierten Rückumschlag beilegen. 
Ansonsten werden die Bewerbungsunterlagen nach zwei Mo-
naten datenschutzgerecht vernichtet. Kosten für Bewerbungs-
verfahren werden nicht erstattet.

Informationen über die Stadt Neuhaus am Rennweg erhalten 
Sie im Internet unter www.neuhaus-am-rennweg.de

AGATHE - älter werden in der Gemeinschaft

Als AGATHE-Beraterin bin ich Ihre Ansprechpartnerin, für alle 
Fragen, die der Alltag als älterer Mensch mit sich bringt. Die 
Beratungen sind kostenfrei und unverbindlich! Das Angebot 
richtete sich an alleinlebende Seniorinnen und Senioren ab 65 
Jahren und bietet die Möglichkeit, verschiedene Themen wie Ge-
sundheit, Vorsorge, Finanzen, Wohnen, Krisen, Einsamkeit und 
sonstige Themen und Fragen die das Älterwerden mit sich bringt, 
vertraulich anzusprechen. Ebenso erhalten Sie Unterstützung 
bei Fragen im Umgang mit dem Handy, Smartphone oder Ta-
blet.
Die Gespräche können am Telefon, im häuslichen Umfeld oder in 
der Sprechstunde stattfinden.
Für Terminvereinbarungen und sonstigen Fragen oder Anliegen 
können Sie sich gerne unter 03675-871 331 an mich wenden.

Sprechzeiten für Seniorinnen und Senioren  
im März:

Mittwoch, 6. März 2024 9-12 Uhr
Donnerstag, 14. März 2024 14-16 Uhr

Sie finden mich im Bürgerhaus, Marktstr. 2, 1. Etage 
Zimmer 1.09

Gerne können Sie zu den angegebenen Zeiten vorbeikom-
men oder vorab einen Termin unter Tel. 03675-871 331 

vereinbaren.



Stadtkurier Neuhaus - 39 - Nr. 2/2024

Gemeinsam für Tiere in Not

Am 25. Januar 2024 konnten wir im Saal des Bürgerhauses 
in Neuhaus am Rennweg im Beisein des Bürgermeisters Uwe 
Scheler dem Verein Tierheimat Thüringen e.V. einen Spenden-
scheck in Höhe von 2200 Euro überreichen.
Gemeinsam mit Martina Müller und Thomas Lämmchen nutzte ich 
die Vorweihnachtszeit, um für „Tiere in Not“ Spenden zu sammeln.
Den Spendenscheck und das von der Stadt gespendete Futter 
nahmen Frau Kellner, Frau Schmidt und die zuckersüße Hündin 
Joy mit großem Dank entgegen.
Das so eine großartige Summe zusammenkam, verdanken wir 
natürlich vielen Unterstützern. Allen voran meiner Familie, den 
Familien Findeisen, Michel und Freiheit, den Igelshieber Kirmes-
verein sowie der Stadt Neuhaus am Rennweg und natürlich den 
vielen Besucherinnen und Besuchern der Neuhäuser Bergweih-
nacht, die sich an unserer „Weihnachtshütte“ mit leckerem Apfel-
punsch und Hot Aperol aufwärmten.
Vielen herzlichen Dank!

Ines Beck
Neuhaus am Rennweg

Fasching Piesau
Unter dem Motto

„Piesau Helau!“

fand am Nachmittag des 10. Februar 2024 der Kinderfasching im 
Saal „Thüringer Wald“ in Piesau statt.

Es war ein sehr schöner und kurzweiliger Nachmittag.
Diesmal mit der „JuBA Jongleurin“ Julia Heinz und Ihrer Beglei-
tung.
Auch ihre Darbietung kam bei Klein und Groß gut an.

DIGITAL-Treff für Seniorinnen und Senioren:

Gemeinsam die digitale Welt erkunden
Smartphones, Tablets und andere digitale Geräte sind aus 
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch unter den 
Senioren werden sie immer beliebter und bieten zahlreiche 
Möglichkeiten, um mit Familie und Freunden in Kontakt zu 
bleiben, online zu shoppen, sich über Neuigkeiten zu infor-
mieren oder auch im Alltag unterstützen zu lassen.

Während des Digital-Treffs können Ihre Fragen rund um 
Smartphone oder Tablet besprochen werden.

Der nächste Treff findet am
Donnerstag, 7. März 2024 von 10-12 Uhr

im Bürgerhaus statt.

Für die Anmeldung oder für Fragen steht Ihnen AGATHE-
Beraterin Christina Reuther unter Tel. 03675-871 331 zur 

Verfügung.

Seniorennachmittag mit Museumsführung und 
Besichtigung der Holzkirche

mit Gästeführer Ingo Greiner

Donnerstag, 21. März 2024 13.30 Uhr

Geplanter Ablauf:
• Treffpunkt 13.30 Uhr am Bürgerhaus
• anschließend Museumsführung
• ca. 14.15 Uhr Kaffeetrinken
• 15.15-16.00 Uhr Besichtigung Holzkirche

Museumsführung 3 €/Person Kirchenführung 3 €/Person

Für die bessere Planung bitte ich Sie um vorherige telefoni-
sche Anmeldung unter Tel. 03675-871 331

Oster-/Frühlingsbasteln für Seniorinnen und 
Senioren:

Montag, 11. März 2024 14.00 Uhr
Passage am Markt/ehem. Trockis Eck

Anmeldung bei AGATHE-Beraterin
Christina Reuther unter Tel. 03675-871 331

Veranstaltungshinweis

Der Bürgermeister lädt alle Frauen jeden Alters
aus Neuhaus am Rennweg zur

FRAUENTAGSFEIER

am 07. März 2024 ab 14 Uhr im Bürgerhaus
ein.

Anmeldung bitte bis spätestens 5. März 2024 bei Frau San-
dra Winter unter 03679/7902 41 oder bei AGATHE-Beraterin 
Christina Reuther unter 03675/871 331
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Gemütlicher Treff am Faschingsdienstag

Am Faschingsdienstag war das Gemeindehaus in Siegmunds-
burg wieder einmal Treffpunkt für gesellige Frauen und Männer 
aus dem kleinen Ortsteil und dem benachbarten Limbach.

In froher Runde schmeckten Faschingskrapfen und Kaffee. Na-
türlich standen die Unterhaltung und das Beisammensein an 
erster Stelle.

Der nächste Termin für den weiblichen Teil der Gäste steht be-
reits ins Haus: die Feier zum Frauentag am 8. März.

Revierleitersprechstunde im Revier Piesau, 
Thüringer Forstamt Neuhaus
Sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem 01.09.2023 habe ich, Frau Ivonne Schwarz, die Leitung 
vom Revier Piesau übernommen.

Sie erreichen mich über die Telefonnummer 0172/3480281.

Aktuell findet, bis auf Weiteres, keine Revierleitersprechstunde 
statt.
Bei Fragen rund um Ihren Waldbesitz und zur Vergabe von 
Brennholzscheinen bitte ich um eine vorherige telefonische Ter-
minvereinbarung.

Mit freundlichen Grüßen
Ivonne Schwarz
Revierleiterin

Einladung zur FrauentagsfeierEinladung zur Frauentagsfeier
Am 8. März 2024 wird im Gemeinde- und Vereinshaus

Siegmundsburg eine Frauentagsfeier veranstaltet.

Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.

Beginn ist 14.30 Uhr.

Unkostenbeitrag 5 Euro.

Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Nachmittag.

Bedanken möchte ich mich auf diesem Weg für die Unterstüt-
zung der AWO-Frauen aus Piesau, für Kaffee und Kuchen, bei 
den Tuning- Freunden, die sich um die Getränke kümmerten, 
den Erziehern vom Kindergarten „Löwenzahn“, die die Tische 
schmückten und Eintritt kassierten, und natürlich auch bei den 
Eltern, Omas und Opas, die nach der Veranstaltung den Saal 
wieder sauber machten.
Auch für die finanzielle Unterstützung der AWO Piesau, von Si-
grid Lippert und Elke Schönfelder und dem Orteilrat Piesau - ein 
herzliches Dankeschön!

Siegfried Lippmann
Ortsteilbürgermeister
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3. Öffentlicher Teil

Kindergarten „Tausendfüßler“
Wir laden herzlich ein zum

Eltern-Kind-Nachmittag im „Krabbelkäfer-Cafe“

Auf gemeinsames Spiel und Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen 
freuen sich die Erzieher*innen des

Rennsteigstraße 12
in Neuhaus

Telefon: 03679 / 722352

Immer am letzten Dienstag im Monat
von 15:30 Uhr - 17:00 Uhr

26.03.2024 Der Osterhase kommt uns besuchen
30.04.2024 Aus Handabrücken gestalten wir Schmetterlinge
28.05.2024 Wir erkunden Alltagsmaterialien
25.06.2024 Wir spielen mit Farbbeuteln
30.07.2024 Wir erfahren Buch- und Spielideen
27.08.2024 Wir gehen auf den Fühlpfad
24.09.2024 Aus unserem Handabdruck gestalten wir einen 

Drachen
29.10.2024 Massage mit den Kleinsten
26.11.2024 Wir musizieren mit Dingen aus dem Haushalt
17.12.2024 Der Weihnachtsmann kommt uns besuchen

Wir freuen uns auf euch

Ein außergewöhnlicher Tag für die 
Vorschulkinder im Bürgerhaus!
Die Vorschulkinder des Kindergarten Tausendfüßlers erlebten 
am vergangenen Freitag, dem 09.02.2024 einen ganz besonde-
ren Tag im Bürgerhaus der Stadt Neuhaus am Rennweg.
Angeführt vom Bürgermeister Uwe Scheler, erhielten die Kinder 
und ihre Erzieher eine exklusive Führung durch das Gebäude, 
bei der sie nicht nur die verschiedenen Ämter kennenlernen durf-
ten, sondern auch einen Einblick in die täglichen Abläufe und 
Verantwortlichkeiten der Verwaltung erhielten. Die Kinder durften 
an diesem Tag alles erfragen, was sie schon immer vom Bürger-
meister wissen wollten.
Doch das Highlight ihres Besuchs war zweifelslos die „Hochzeit“ 
von Lotta und Enric.
Die Kinder durften hautnah erleben, wie sich eine echte Hochzeit 
im Bürgersaal anfühlen kann. Alle Kinder nahmen in den festlich 
geschmückten Saal platz und als die Musik begann, führten die 
Trauzeugen Anna und Matheo das strahlende Brautpaar hinein. 
Unter der Leitung von Frau Greiner- Well wurde die Trauung von 
Lotta und Enric vollzogen und mit dem Austausch von Ringen 
besiegelt. Nach der Trauung überbrachten alle Anwesenden ihre 
Glückwünsche an das frisch vermählte Paar.

2.2. Nichtamtlicher Teil anderer  
Behörden/Körperschaften

Gottesdienste u. Veranstaltungen

des Ev.-Luth. KG-Verbandes „Am Rennsteig, 
Neuhaus/Rwg. und Umgebung“

Monatsspruch März 2024
Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreu-

zigten.

Er ist auferstanden, er ist nicht hier. (Mk 16,6)

Freitag, 01.03.2024
17.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen im Pfarrhaus Neuhaus 

- (K*)
Sonntag, 03.03.2024 - Okuli
14.00 Uhr Kirchspielgottesdienst in der Kirche Scheibe-

Alsbach
Sonntag, 10.03.2024 - Laetare
09.30 Uhr Gottesdienst in der Holzkirche Neuhaus - (*K)
17.00 Uhr Gottesdienst in der Jugendstilkirche Lauscha
Sonntag, 17.03.2024 - Judika
09.30 Uhr Gottesdienst in der Liebfrauenkirche Steinheid
14.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Scheibe-Alsbach
Sonntag, 24.03.2024 - Palmsonntag
09.30 Uhr Gottesdienst in der Holzkirche Neuhaus
14.00 Uhr Passionsweg in Lauscha mit versch. Stationen ab 

Gasthaus „Gollo“
Gründonnerstag, 28.03.2024
15.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim „Rennsteig-

schlösschen“ Ernstthal
19.00 Uhr Gottesdienst in der Jugendstilkirche Lauscha
Karfreitag, 29.03.2024
09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Holzkirche 

Neuhaus
Ostersonntag, 31.03.2024
06.00 Uhr Gottesdienst in der Jugendstilkirche Lauscha
09.30 Uhr Gottesdienst in der Holzkirche Neuhaus
14.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Scheibe-Alsbach
Ostermontag, 01.04.2024
09.30 Uhr Gottesdienst in der Liebfrauenkirche Steinheid
14.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Goldisthal

(*K) - mit Konfirmanden

- Alles unter Vorbehalt! -

Sprechzeiten und Erreichbarkeit der Pfarrer

Pfr. Jörg Zech dienstags 9 - 12 Uhr Pfarramt Lauscha
Handy: 01520 / 975 10 96 (auch Whatsapp)

Pfr. Henry Jahn donnerstags 16 - 18 Uhr Pfarramt Neuhaus
Handy: 0160 / 185 41 13 (auch Whatsapp)

Bankverbindung für die Überweisung des Kirchgeldes

DE89 8405 4722 0304 1447 03
Bitte vermerken Sie bei „Verwendungszweck“ Ihren Namen und 

den Ort:

NH Neuhaus
STH Steinheid
SCH Scheibe-Alsbach
GT Goldisthal
LAU Lauscha
ET Ernstthal
Telefonandachten sind ständig zu hören unter:
03679 / 708 - 9860
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Der Weg führte die Teilnehmer über die Rollerstrecke und rund 
um das Schulgebäude. Wieder zurück am Startpunkt angekom-
men wurde die Truppe bereits von einigen Mitgliedern der Berg-
wacht Neuhaus mit heißen Getränken zum Aufwärmen und der 
ein oder anderen Leckerei zur Stärkung erwartet. Gemeinsam 
ließ man sich mit entspannten Gesprächen in gemütlicher Runde 
ausklingen.
Wir bedanken uns recht herzlich bei den Mitgliedern der Berg-
wacht Neuhaus und den Familien.

Das Team vom AWO Kindergarten
„Kinderland am Apelsberg“ in Neuhaus am Rennweg

AWO AJS gGmbH

Im AWO AJS Kindergarten „Haus der  
kleinen Strolche“ in Steinheid findet jeden 
ersten Mittwoch im Monat ab 15:30 Uhr ein 
Eltern-Kind-Nachmittag statt.

Die nächsten Termine sind:
06.03.2024, 03.04.2024 und 05.06.2024

Alle interessierten Eltern, die unsere Einrichtung gerne kennen-
lernen möchten, sind mit ihren Kleinkindern recht herzlich ein-
geladen.
Ein gemeinsamer Austausch in entspannter Atmosphäre soll 
erste Fragen klären und anfängliche Ängste nehmen.

Eine telefonische Voranmeldung 
(036704/80207) zur besseren Planung ist 
wünschenswert.

Das Strolchenteam

AWO Kiga “Gänseblümchen“ Lichte

„Hereinspaziert zum Märchenfasching!“ hieß 
es bei uns im Kindergarten im Februar. Groß 
und Klein trafen sich zu einer fröhlichen Par-
ty mit viel Musik, Tanz und lustigen Spielen. 
Dem Motto entsprechend präsentierten die 
Kinder ihre hübschen originellen Kostüme 

wie z.B. Prinzessin, Fee, König, Koch und Hexe. Viel Freude hat-
ten die Größeren bei einer Polonäse mit selbst gebastelten Inst-
rumenten durch das ganze Haus und unsere Kleinsten staunten 
über die bunte Kinderschar und den großen Trubel. Eine beson-
dere Überraschung gab es dann noch am Nachmittag, als plötz-
lich ein riesiger Tyrannosaurus vorbeischaute. Lisas Papa, der in 
dieses Kostüm geschlüpft war, sorgte mit seinem Besuch für viel 
Spaß und einen passenden Abschluss für diesen lustigen Tag.
Auch Jolinchen aus dem „Gesund-und-lecker-Land“ war wieder zu 
Besuch und reiste mit uns zur 1. Haltestelle, der Trinkoase. Fleißig 

Um die festliche Stimmung zu genießen und den Hunger zu stil-
len, gab es im Anschluss einen kleinen Snack für alle Gäste. 
Schließlich kann so eine Hochzeit auch ganz schön hungrig ma-
chen!
Zum Abschluss dieses wunderschönen Vormittags tanzten alle 
gemeinsam den Hochzeitstanz von Lotta und Enric und die Braut 
durfte dann noch traditionsgemäß ihren Brautstrauß werfen.
Dieser Tag wird allen noch lange in Erinnerung bleiben.

Herzlich Willkommen im Zwergentreff!

Wir Kleinen und Großen warten schon auf 
euren Besuch bei uns im Zwergentreff.
Wir möchten euch gerne beim Spielen ken-
nenlernen und euch gleichzeitig unseren 
schönen hellen Gruppenraum zeigen.
Wir treffen uns immer am 2. Mittwoch im Mo-
nat von 15:15 Uhr bis 17:00 Uhr.

Termine 2024:
13.03.
10.04.
08.05.
12.06.
11.09.
09.10.
13.11.
11.12.

AWO Kindergarten
„Kinderland am Apelsberg
Otto-Engert-Straße 2
98724 Neuhaus am Rwg

E-Mail:
kita-neuhaus@awo-thueringen.de
Ansprechpartnerinnen:
Christine Schneider und Lina Angres
Leiterin: Patricia Naviliat

Ihr seid herzlichst eingeladen

Fackelumzug

mit der Bergwacht und dem AWO Kindergarten 
„Kinderland am Apelsberg“ in Neuhaus am Rennweg 
am Freitag 2.2.2024

Auch dieses Jahr sind wir wieder zu unserer jährlichen Fackel-
wanderung mit den Mitgliedern der Bergwacht aufgebrochen.
Pünktlich zum Dämmerungseinbruch trafen sich Bergwacht, Fa-
milien und das Kollegium vom Kinderland am Apelsberg in Neu-
haus am Rennweg.
Nach einer kurzen Begrüßung durch die Kindergartenleitung Pa-
tricia Naviliat und dem Leiter der Bergwacht Rolf Fichtmüller wur-
den auch schon die ersten Fackeln angezündet und es ging los.
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Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den 
pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu 
sollten Sie frisch abgefülltes Wasser (ca. 1 Liter) in einer Kunst-
stoff-Mineralwasserflasche mitbringen. Auf Wunsch kann die 
Probe auch auf verschiedene Einzelparameter z.B. Schwerme-
talle oder auf Brauchwasser- bzw. Trinkwasserqualität überprüft 
werden.
Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfs-
ermittlung entgegengenommen. Hierzu ist es notwendig, an 
mehreren Stellen des Gartens Boden auszuheben, so dass ins-
gesamt ca. 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur 
Verfügung stehen.

AfU e.V.
Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie e.V.
Leipziger Str. 27
09648 Mittweida
Tel.: 03727 976310
www.afu-ev.org
E-Mail: afu-ev@web.de

EUTB® Beratung jetzt auch in Neuhaus!
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB®) des 
VSBI e.V. berät Menschen mit Behinderungen in allen Lebens-
bereichen in Neuhaus und dem Landkreis Sonneberg. Seit 
Februar 2024 ist der VSBI e.V. mit seiner Teilhabeberatung 
(EUTB® Beratung) zentrale Anlaufstelle für Belange von 
Menschen mit Behinderungen und von Behinderung be-
drohten Menschen, ihren Angehörigen sowie allen Interes-
sierten im Bürgerhaus in Neuhaus.
Die Teilhabeberatung (EUTB®) des VSBI e.V. berät zu allen Fra-
gen rund um Teilhabe, Rehabilitation und Inklusion. Die Ange-
bote der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung starteten 
2018 als Modellprojekt, mittlerweile konnte die EUTB® auf einen 
Rechtsanspruch umgestellt werden. Der Auftrag der EUTB® ist 
gemäß §32 SGB IX „die Stärkung der Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter 
Menschen…“. Das Beratungsangebot ist von Leistungsträgern 
und Leistungserbringern unabhängig und ergänzt die bestehen-
den Beratungs- und Informationsangebote der Rehabilitations-
träger sowie sonstiger Beratungsangebote. EUTB®-Angebote 
fungieren dabei als Lotsen im System. Die Beratung erfolgt kos-
tenfrei.
„Wir freuen uns sehr, in Neuhaus am Rennweg Barrieren durch 
Beratung auf Augenhöhe abzubauen. So ist es uns möglich ei-
nen wichtigen Beitrag zur Selbstbestimmung und Wahrung der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung 
bedrohter Menschen zu leisten. Wir freuen uns über die Möglich-
keit und die Herausforderung.“, J.Birke, Leiterin EUTB Südthü-
ringen des VSBI e.V.
Weitere Informationen und Kontakt:
Jana Birke
Leiterin EUTB Südthüringen
Marktstr. 2
98724 Neuhaus am Rennweg
Telefon: +49(0) 179 4108495
Stefan Bode
EUTB Berater Neuhaus am Rennweg
Marktstr. 2 (Bürgerhaus)
98724 Neuhaus am Rennweg
Telefon: +49(0) 179 6035725

halfen die Kinder mit, den ersten Waggon der Eisenbahn zu bela-
den und erfuhren dabei, wie wichtig es ist, genügend zu trinken, 
vor allem gesunde Getränke wie Wasser und Tee, die wir auch 
täglich und immer griffbereit in unserem Kindergarten anbieten.
Wie angekündigt besuchten uns Revierförsterin Frau Schwarz 
und Herr Rost vom Forstamt Neuhaus, um gemeinsam mit den 
Kindern der „Bärengruppe“ in die Welt der Natur und besonders 
der Tiere einzutauchen. Anhand vieler anschaulicher Materialien 
erfuhren unsere Großen Näheres zu einheimischen Tieren un-
serer Wälder, zeigten ihre bereits erworbenen Kenntnisse und 
lernten bestimmte Tierspuren näher kennen, in dem sie Abdrü-
cke dieser herstellten.

Ganz besonders begeistert waren sie von 
den unterschiedlichen Fellen, die sie be-
fühlen konnten und gewisse Unterschiede 
herausfanden. Als sie zum Abschluss selbst 
spielerisch auf „Futtersuche“ gingen, hatten 
alle großen Spaß und bedankten sich für 
den interessanten Vormittag mit dem Lied der „Kleinen Meise“.
Zur Kinderoper „Prinzessin Lotte, die nicht spielen kann“, hatten 
uns die Darsteller der Regelschule Lichte eingeladen. Wie jedes 
Jahr sahen und hörten die Kinder der „Bärengruppe“ gespannt 
zu und erfreuten sich an der schönen und sehr lehrreichen Ge-
schichte. Dafür spendeten sie viel Applaus und erzählten im Kin-
dergarten ihren Freunden davon. Ein großes Dankeschön sagen 
wir von hier aus noch einmal für die tolle Vorführung, auch an 
Frau Seidel, die uns beim Besuch tatkräftig unterstützt hat.
Seit 3 Jahren besucht uns immer in den Ferien unser ehemaliges 
Kindergartenkind Laura, um den „Mäusen und Bären“ etwas vor-
zulesen. Diese Mal lauschten alle dem Märchen vom „Schneewitt-
chen“, „Rotkäppchen“ und „Hänsel und Gretel“. Die Freude war 
groß, denn diese Märchen gehören zu den Lieblingsmärchen der 
Kinder, die auch in unserem Projekt eine wichtige Rolle einneh-
men. Danach verbrachten alle zusammen mit Laura den Vormittag 
bei gemeinsamen Spiel und Spaß in der Gruppe und im Turnraum.
Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis: Wer uns beim Altpa-
piersammeln unterstützen möchte, kann dies am Montag, dem 
4. März im Kindergarten abgeben. Über viele fleißige Sammler 
würden wir uns sehr freuen!
Na, neugierig geworden? Dann kommen Sie gern vorbei! Unser 
Spielkreis findet jeden ersten Mittwoch im Monat von 9.30 bis 
10.45 Uhr statt. Sie haben an diesem Tag die Möglichkeit, uns 
und unsere Einrichtung näher kennenzulernen. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Es grüßen herzlich die „Käfer“, „Mäuse“ und „Bären“ sowie das 
gesamte Team des AWO Kiga „Gänseblümchen“ aus Lichte

3. Osterwanderung des Kreissportbund 
Sonneberg
Der Kreissportbund Sonneberg lädt alle Wanderfreundinnen und 
-freunde zur traditionellen Osterwanderung entlang des Eichber-
ges am 26. März 2024 ein. Im Anschluss an die Wanderung steht 
ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen auf dem 
Programm.
Treffpunkt ist 13 Uhr am Parkplatz des Stadion Sonneberg. Mit-
zubringen sind ein Unkostenbreitrag in Höhe von 3 € sowie optio-
nal das Bonusheft der Krankenkassen. Die Teilnahme ist von der 
Sportversicherung des Landessportbund Thüringen abgedeckt.
Eine Anmeldung ist bis spätestens 20. März unter +49 3675 
702967 bzw. ksb-son@t-online.de möglich.

Wasser- und Bodenanalysen
Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie, ein eingetragener Na-
turschutzverein, bietet auf ihren Beratungsveranstaltungen den 
Bürgern die Möglichkeit, sich zu Fragen der Wasser- und Boden-
qualität, der Wasseraufbereitung und einer optimalen Bodendün-
gung zu informieren.

Am Donnerstag, den 21. März 2024 bietet die AfU e.V.  
die Möglichkeit

in der Zeit von 11.00 - 12.00 Uhr in Sonneberg, im Rathaus,
Bahnhofsplatz 1

von 13.30 - 14.30 Uhr in Neuhaus, im Kulturhaus,
Eisfelder Str. 5

Wasser- und Bodenproben untersuchen zu lassen.
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EUTB Beratungsangebot

• Für Menschen mit Behinderung
• Für Menschen mit chronischen Erkrankungen
• Für Angehörige und Interessierte
• Informationen zu Leistungen und Angeboten (rund um das 

Bundesteilhabegesetz)
• Unterstützung bei Anträgen

(z.B. Grad der Behinderung, Pflegegrad)
• Planungs- und Entscheidungshilfen
• Möglichkeit der Beratung durch Betroffene
• Lotsenfunktion

Bürgerhaus Neuhaus am Rennweg
Montag 12.00 - 14.00 Uhr

Mittwoch 10.00 - 12.00 Uhr

Marktstr. 2
98724 Neuhaus am Rennweg

Ansprechpartner
Stefan Bode

Telefon: 0179 6035725
E-Mail: stefan.bode.eutb@vsbi-online.de

Jana Birke
Telefon: 0179 4108495

E-Mail: jana.birke.eutb@vsbi-online.de

Wann: 02.03.2024

Einlass: 19:00 Uhr

Wo: Kirmeszimmer Steinheid, Makt 77

Es lädt ein der Förderverein Strolchenträume Steinheid
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Stiftung Morassina
Öffnungszeiten
Bis einschließlich 21.03.24 sind wir noch im Winterbetrieb. Wir 
haben von Mittwoch bis Montag geöffnet, zwischen 11.00 Uhr 
und 15:00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.
1. Führung: 11:30 Uhr
2. Führung: 13:30 Uhr
Heilstollen: 12:30 Uhr - 14:30 Uhr
Reservieren Sie Ihre Karten online über www.morassina.de und 
bezahlen Sie vor Ort.
Am 22.03.24 gehen wir wieder in den Regelbetrieb mit täglich 
vier Führungen
1. Führung: 10:30 Uhr
2. Führung: 12:00 Uhr
3. Führung: 13:15 Uhr
4. Führung: 14:30 Uhr
Es gibt dann auch wieder zwei Heilstollenzeiten täglich
Heilstollen 1: →→ 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Heilstollen 2: →→ 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Unser Ferienprogramm (Osterferien)
In den Osterferien werden wir wieder Sonderführungen anbieten. 
Bitte melden Sie sich dazu telefonisch (036701-61577) oder per 
E-Mail (info@morassina.de) an. Bei der Anmeldung erhalten Sie 
dann alle relevanten Informationen und Hinweise zu den Son-
derführungen.

SA 23.03. 13:00-17:00 Kinderbasteln zu Ostern für und mit 
Kindern, um 14:30 Uhr Wichtelfüh-
rung, anschl. Kinderbasteln für und 
mit Kindern

DI 26.03. 14:30 Taschenlampenführung (eigene Lam-
pe mitnehmen)

DO 28.03. 14:30 Taschenlampenführung (eigene Lam-
pe mitnehmen)

SA 30.03. 14:30 Dunkelführung light
MO 01.04. 13:00-17:00 Kinderbasteln für und mit Kindern, 

um 14:30 Uhr Oster-Wichtelführung, 
anschl. Kinderbasteln für und mit Kin-
dern

DO 04.04. 14:30 Taschenlampenführung (eigene Lam-
pe mitnehmen)

Vorankündigung Halloween
Halloween feiern wir am Sonntag, 27. Oktober ab 16:00 Uhr.
Stiftung Morassina
Schwefelloch 1
07318 Saalfeld OT Schmiedefeld
036701-61577 www.morassina.de

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de


